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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Schutz der Berufsbezeichnungen „Archi-
tekt“, „Architektin“, „Stadtplaner“ und „Stadtplanerin“ sowie über die Architekten-
kammer, über den Schutz der Berufsbezeichnung „Beratender Ingenieur“ und „Bera-
tende Ingenieurin“ sowie über die Ingenieurkammer- Bau - Baukammerngesetz (Bau-
KaG NRW)  
 
 
A Problem und Regelungsbedarf 
 
Das Baukammerngesetz regelt unter anderem, unter welchen Voraussetzungen in Nord-
rhein-Westfalen die Berufsbezeichnungen „Architekt“, „Architektin“, „Stadtplaner“ und „Stadt-
planerin“ geführt werden dürfen.  Die genannten Berufe zählen damit zu den reglementierten 
Berufen im Sinne der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, die am 20. Okto-
ber 2005 in Kraft getreten ist. 
Diese Richtlinie ersetzt die zuvor für diese Berufe geltenden EU – Richtlinien, insbesondere 
die Architektenrichtlinie 85/384/EWG und die Hochschuldiplomrichtlinie 89/48/EWG. 
Das Baukammerngesetz muss nunmehr geändert werden, um die neue Richtlinie für Nord-
rhein-Westfalen in nationales Recht umzusetzen. 
 
B Lösung 
 
Der Gesetzentwurf  enthält die notwendigen Regelungen zur Umsetzung der Richtlinie über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen. Daneben greift er einige Anregungen der Kam-
mern und Berufsverbände zu den Eintragungsvoraussetzungen und Berufsaufgaben auf. 
 
C Alternativen 
 
Keine, da die Richtlinie durch Gesetz umzusetzen ist. 
 
D Kosten 
 
Keine. 
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E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Bauen und Verkehr. 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 

Gemeindeverbände 
 
Keine. 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte 
 
Keine. 
 
H Befristung 
 
Eine Verfallsklausel ist wegen der Bedeutung der Rechtssicherheit sowohl für die Berufsan-
gehörigen als auch für die Studierenden nicht vertretbar. Es ist jedoch eine Berichtspflicht 
der Landesregierung nach Ablauf von fünf Jahren vorgesehen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 
 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes ü-
ber den Schutz der Berufsbezeichnun-
gen „Architekt“, „Architektin“, „Stadt-
planer“ und „Stadtplanerin“ sowie über 
die Architektenkammer, über den 
Schutz der Berufsbezeichnung „Bera-
tender Ingenieur“ und „Beratende In-
genieurin“ sowie über die Ingenieur-
kammer-Bau - Baukammerngesetz 
(BauKaG NRW)  
 

 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 
den Schutz der Berufsbezeichnungen 
„Architekt“, „Architektin“, „Stadtplaner“ 
und „Stadtplanerin“ sowie über die Archi-
tektenkammer, über den Schutz der Be-
rufsbezeichnung „Beratender Ingenieur“ 
und „Beratende Ingenieurin“ sowie über 
die Ingenieurkammer-Bau - Baukam-
merngesetz (BauKaG NRW)  
 

Artikel I 
Änderung des Baukammerngesetzes 
 

  

Das Gesetz über den Schutz der Berufs-
bezeichnungen „Architekt“, „Architektin“, 
„Stadtplaner“ und „Stadtplanerin“ sowie 
über die Architektenkammer, über den 
Schutz der Berufsbezeichnung „Beraten-
der Ingenieur“ und „Beratende Ingenieu-
rin“ sowie über die Ingenieurkammer-Bau 
- Baukammerngesetz (BauKaG NRW) 
vom 16. Dezember 2003, geändert durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 
(GV.NRW. S. 498) wird wie folgt geändert: 
 

  

1. Die Überschrift des Gesetzes erhält 
folgende Fußnote:  

 
 
 
 
 
 

„Dieses Gesetz dient auch zur Um-
setzung der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen (ABl EU Nr. L 255 S. 
22), geändert durch Richtlinie 
2006/100/EG des Rates vom 20. 
November 2006 (ABl EU Nr. L 363 
S. 141)." 

 

 Gesetz über den Schutz der Berufsbezeich-
nungen 'Architekt', 'Architektin', 'Stadtplaner' 
und 'Stadtplanerin' sowie über die Architek-
tenkammer, über den Schutz der Berufsbe-
zeichnung 'Beratender Ingenieur' und 'Bera-
tende Ingenieurin' sowie über die Ingenieur-
kammer-Bau - Baukammerngesetz (BauKaG 
NRW) - 
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2. § 1 wird wie folgt geändert:  
 
 

a) In Absatz 1 wird nach dem 
Wort „technische,“ das Wort 
„energetische,“ eingefügt.  

 
 
b) In Absatz 2 wird nach dem 

Wort „technische,“ das Wort 
„energetische,“ eingefügt. 

 

 § 1  
Berufsaufgaben 
 
(1) Berufsaufgabe der Architekten und Archi-
tektinnen ist die gestaltende, technische, 
wirtschaftliche, ökologische und soziale Pla-
nung von Bauwerken. 
 
(2) Berufsaufgabe der Innenarchitekten und 
Innenarchitektinnen ist die gestaltende, 
technische, wirtschaftliche, ökologische und 
soziale Planung von Innenräumen. 
 
(3) Berufsaufgabe der Landschaftsarchitek-
ten und Landschaftsarchitektinnen ist die 
gestaltende, technische, wirtschaftliche, öko-
logische und soziale Garten- und Land-
schaftsplanung. 
 
(4) Berufsaufgabe der Stadtplaner und 
Stadtplanerinnen ist die gestaltende, techni-
sche, wirtschaftliche, ökologische und sozia-
le Stadt- und Raumplanung, insbesondere 
die Erarbeitung städtebaulicher Pläne. 
 
(5) Zu den Berufsaufgaben der in den Ab-
sätzen 1 bis 4 genannten Personen gehören 
die Beratung, Betreuung und Vertretung des 
Auftraggebers oder der Auftraggeberin in 
den mit der Planung und Ausführung eines 
Vorhabens zusammenhängenden Angele-
genheiten sowie die Überwachung der Aus-
führung. Zu den Berufsaufgaben können 
auch Sachverständigen-, Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten, sowie Dienstleis-
tungen bei der Vorbereitung und Steuerung 
von Planungs- und Baumaßnahmen und bei 
der Nutzung von Bauwerken und die Wahr-
nehmung der sicherheits- und gesundheits-
technischen Belange gehören. 
 

3. § 2 wird wie folgt geändert:  
 
 

a) In Absatz 1, Satz 1, 2. Halbsatz 
werden vor dem Wort „Archi-
tektenliste“ die Wörter „von der 
Architektenkammer geführten“ 
eingefügt und nach dem Wort 
„Stadtplanerliste“ die Angabe 
„(§ 3 Abs. 1)“ gestrichen.  

 
 

 § 2 
Berufsbezeichnungen 
 
(1) Die Berufsbezeichnung "Architekt", "Ar-
chitektin", "Innenarchitekt", "Innenarchitektin", 
"Landschaftsarchitekt", "Landschaftsarchitek-
tin", "Stadtplaner" und "Stadtplanerin" darf 
nur führen, wer in die Architektenliste der 
jeweiligen Fachrichtung oder die Stadtpla-
nerliste (§ 3 Abs. 1) eingetragen ist oder 
wem die Berechtigung zur Führung der Be-
rufsbezeichnung nach § 7 zusteht. Land-
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b) In Absatz 2 werden nach dem 

Wort „darf“ die Wörter „, auch 
in fremdsprachlicher Überset-
zung,“ gestrichen.  

 

schaftsarchitekten und Landschaftsarchitek-
tinnen dürfen auch die bisherige Berufsbe-
zeichnung "Garten- und Landschaftsarchi-
tekt" und "Garten- und Landschaftsarchitek-
tin" führen, wenn sie entsprechend in die Lis-
te der Landschaftsarchitekten und Land-
schaftsarchitektinnen eingetragen sind. 
 
(2) Wortverbindungen mit Berufsbezeich-
nungen nach Absatz 1 oder diesen Berufs-
bezeichnungen ähnliche Bezeichnungen wie 
"Architekturbüro" oder "Büro für Stadtpla-
nung" darf, auch in fremdsprachlicher Über-
setzung, nur verwenden, wer die entspre-
chende Berufsbezeichnung zu führen befugt 
ist.  
 
(3) Das Recht zur Führung akademischer 
Grade wird durch diese Regelung nicht be-
rührt. 
 

4. § 3 wird gestrichen. 
 

 § 3 
Architektenlisten, Stadtplanerliste 
 
(1) Die Architektenkammer (§ 12) führt je ei-
ne Liste der Architekten und Architektinnen, 
der Innenarchitekten und Innenarchitektin-
nen, der Landschaftsarchitekten und Land-
schaftsarchitektinnen sowie der Stadtplaner 
und Stadtplanerinnen. 
 
(2) Über die Eintragung und die Löschung 
gemäß § 6 Buchstabe d entscheidet der Ein-
tragungsausschuss. Über die Eintragung 
wird eine Bescheinigung ausgestellt. 
 
(3) Der Eintragungsausschuss entscheidet 
auch über die Ausstellung der Bescheini-
gung für in die Liste der Architekten und Ar-
chitektinnen eingetragene Staatsangehörige 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Uni-
on oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zum Nachweis 
 
1.  der Berufserfahrung von Architekten 

und Architektinnen mit abgeschlossener 
Ausbildung auf dem Gebiet der Archi-
tektur an einer deutschen Fachhoch-
schule oder mit einer entsprechenden 
Ausbildung an einer deutschen Ge-
samthochschule, soweit die Studien-
dauer weniger als vier Jahre, mindes-
tens jedoch drei Jahre betragen hat, 
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2.  der Berufsbefähigungvon Architekten 
und Architektinnen mit einem Prüfungs-
zeugnis, das vor dem 1. Januar 1973 in 
einem Studiengang für Architektur von 
einer deutschen Ingenieur- oder Werk-
kunstschule ausgestellt wurde, nach Ar-
tikel 4 Abs. 1 Unterabsatz 2 und Artikel 
13 in Verbindung mit Artikel 11 Buch-
stabe a vierter Gedankenstrich der 
Richtlinie 85/384/EWG des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften vom 10. 
Juni 1985 für die gegenseitige Anerken-
nung der Diplome, Prüfungszeugnisse 
und sonstigen Befähigungsnachweise 
auf dem Gebiet der Architektur und für 
Maßnahmen zur Erleichterung der tat-
sächlichen Ausübung des Niederlas-
sungsrechts und des Rechts auf freien 
Dienstleistungsverkehr (ABl. EG Nr. L 
223 S. 15), zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2001/19/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Mai 
2001 (ABl. EG Nr. L 206 S. 1), - RL 
85/384/EWG -,  

 
nachdem er die entsprechenden Vorausset-
zungen zuvor festgestellt hat. 
 
(4) Der Eintragungsausschuss entscheidet 
ferner über die Ausstellung von Bescheini-
gungen zum Nachweis der für die Tätigkeit 
als Innenarchitekten, Innenarchitektinnen, 
Landschaftsarchitekten, Landschaftsarchi-
tektinnen, Stadtplaner oder Stadtplanerinnen 
erforderlichen Voraussetzungen nach Artikel 
8 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 3 der 
Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 
1988 über eine allgemeine Regelung zur 
Anerkennung der Hochschuldiplome, die ei-
ne mindestens dreijährige Berufsausbildung 
abschließen (89/48/EWG - ABl. EG Nr. L 
19/16 vom 24. Januar 1989), zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 2001/19/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Mai 2001 (ABl. EG Nr. L 206 S. 1), bei 
Angehörigen eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens ihren Beschäf-
tigungsort im Land Nordrhein-Westfalen ha-
ben und danach die Voraussetzungen für die 
Eintragung in die Architektenlisten oder die 
Stadtplanerliste erfüllen. 
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5. § 4 erhält folgende Fassung:  
 

„§ 4 
Eintragung 
 
(1) In die Liste ihrer Fachrichtung 
wird die Person eingetragen, die ihre 
Hauptwohnung, ihre Niederlassung 
oder ihren Beschäftigungsort in 
Nordrhein-Westfalen hat und 
 
a) ein Studium mit einer mindes-

tens vierjährigen Regelstudien-
zeit für eine der in § 1 Abs. 1 
bis 4 genannten Berufsaufga-
ben an einer deutschen Hoch-
schule mit Erfolg abgeschlos-
sen und danach in ihrer Fach-
richtung eine praktische Tätig-
keit gemäß Absatz 6 ausgeübt 
hat, 

b) Lehrer oder Lehrerin einer der 
Fachrichtungen nach § 1 Abs. 
1 bis 4 an einer deutschen 
Hochschule ist oder 

c) die Befähigung zum höheren 
oder gehobenen bautechni-
schen Verwaltungsdienst der 
Fachrichtungen Hochbau oder 
Städtebau oder zum höheren 
Dienst Landschaftspflege und 
Naturschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen in der Landes-
pflege besitzt oder dem geho-
benen Dienst in der Land-
schaftspflege und dem Natur-
schutz angehört oder angehör-
te. 

 
Als Ausbildung zum Stadtplaner o-
der zur Stadtplanerin wird anerkannt 
 
a) ein Studium der Stadtplanung,  
b) ein Studium der Raumplanung 

oder der Architektur, jeweils mit 
Schwerpunkt im Städtebau,  

c) ein Studium des Bauingeni-
eurwesens, des Vermes-
sungswesens oder der Lan-
despflege mit einem Aufbau- 
oder Vertiefungsstudium der 
Stadtplanung oder des Städte-
baus oder  

  
 
§ 4 
Eintragung 
 
(1) In die Liste ihrer Fachrichtung wird auf 
Antrag die Person eingetragen, die ihre 
Hauptwohnung, ihre Niederlassung oder ih-
ren Beschäftigungsort in Nordrhein-
Westfalen hat und 
 
a)  ein Studium mit einer mindestens vier-

jährigen Regelstudienzeit für die Be-
rufsaufgabe nach § 1 Abs. 1 oder ein 
Studium für eine der in § 1 Abs. 2 bis 4 
genannten Berufsaufgaben an einer 
deutschen Hochschule mit Erfolg abge-
schlossen und danach in ihrer Fachrich-
tung eine praktische Tätigkeit gemäß 
Absatz 4 ausgeübt hat, 

b)  Lehrer oder Lehrerin einer der Fachrich-
tungen nach § 1 Abs. 1 bis 4 an einer 
deutschen Hochschule ist oder 

c)  die Befähigung zum höheren oder ge-
hobenen bautechnischen Verwaltungs-
dienst der Fachrichtungen Hochbau o-
der Städtebau oder zum höheren Dienst 
Landschaftspflege und Naturschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen in der 
Landespflege besitzt oder dem gehobe-
nen Dienst in der Landschaftspflege und 
dem Naturschutz angehört oder ange-
hörte. 

 
Als Ausbildung zum Stadtplaner oder zur 
Stadtplanerin wird anerkannt 
 
a)  ein Studium der Stadtplanung,  
b)  ein Studium der Raumplanung oder der 

Architektur, jeweils mit Schwerpunkt im 
Städtebau,  

c)  ein Studium des Bauingenieurwesens, 
des Vermessungswesens oder der Lan-
despflege mit einem Aufbau- oder Ver-
tiefungsstudium der Stadtplanung oder 
des Städtebaus oder  

d)  eine gleichwertige Ausbildung, die auch 
zum Erstellen städtebaulicher Pläne be-
fähigt. 

 
Die Ausbildung muss zur Ausübung der Be-
rufsaufgaben nach § 1 Abs. 4 befähigen. In 
die Liste ihrer Fachrichtung wird auch eine 
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d) eine gleichwertige Ausbildung, 
die auch zum Erstellen städte-
baulicher Pläne befähigt. 

 
Die Ausbildung muss zur Ausübung 
der Berufsaufgaben nach § 1 Abs. 4 
befähigen.  

 

Person eingetragen, die eine Lehrtätigkeit an 
einer anerkannten deutschen oder ausländi-
schen Lehranstalt ausübt oder die Ab-
schlussprüfung einer solchen Lehranstalt 
besitzt und danach eine mindestens zweijäh-
rige praktische Tätigkeit in der entsprechen-
den Fachrichtung ausgeübt hat. Die Aner-
kennung spricht die Aufsichtsbehörde (§ 96) 
aus. 
 

(2) Ist eine sich bewerbende Person 
in einer Architektenliste oder der 
Stadtplanerliste eines anderen Lan-
des eingetragen, so ist sie auf An-
trag in die Liste ihrer Fachrichtung 
einzutragen, sofern keine Versa-
gungsgründe nach § 5 Abs. 1 bis 3 
vorliegen. Dies gilt innerhalb eines 
Jahres auch für Personen, deren 
Eintragung nur gelöscht worden ist, 
weil sie ihre Hauptwohnung oder ih-
re Niederlassung aufgegeben oder 
den Beschäftigungsort gewechselt 
haben. 
 
(3) Die Voraussetzung nach Absatz 
1 Satz 1 erfüllt in Bezug auf die Stu-
dienanforderungen in der Fachrich-
tung Architektur auch, wer einen 
gleichwertigen ausländischen Stu-
dienabschluss nachweisen kann. Bei 
Staatsangehörigen eines Mitglied-
staates der Europäischen Union 
(Mitgliedstaat) oder eines Vertrags-
staates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum (Ver-
tragsstaat) gelten als gleichwertig 
die nach Art. 21, 46 und 47 der 
Richtlinie des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. Sep-
tember 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen (ABl EU 
Nr. L 255 S. 22) (Richtlinie 
2005/36/EG) in Verbindung mit de-
ren Anhang V Nr. 5.7.1. bekannt 
gemachten oder als genügend aner-
kannten Ausbildungsnachweise so-
wie die Nachweise nach Art. 23 und 
49 der Richtlinie 2005/36/EG in Ver-
bindung mit deren Anhang VI Nr. 6. 
Satz 2 gilt entsprechend für Dritt-
staatsangehörige, soweit sich hin-
sichtlich der Anerkennung der Aus-
bildungsnachweise nach dem Recht 

 (2) Ist eine sich bewerbende Person in einer 
Architektenliste oder der Stadtplanerliste ei-
nes anderen Landes eingetragen, so ist sie 
auf Antrag in die Liste ihrer Fachrichtung 
einzutragen, ohne dass es einer erneuten 
Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen 
bedarf, sofern keine Versagungsgründe 
nach § 5 Abs. 1 bis 3 vorliegen. Dies gilt in-
nerhalb eines Jahres auch für Personen, de-
ren Eintragung nur gelöscht worden ist, weil 
sie ihre Hauptwohnung oder ihre Niederlas-
sung aufgegeben oder den Beschäftigung-
sort gewechselt haben. 
 
 
(3) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 er-
füllt auch, wer als Angehöriger eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den europäischen Wirtschafts-
raum ein dem Absatz 1 entsprechendes Dip-
lom, Prüfungszeugnis, einen sonstigen Be-
fähigungsnachweis oder einen nach europä-
ischem Recht dem Diplom gleichzusetzen-
den Ausbildungsnachweis eines anderen 
Mitglied- oder Vertragsstaates und als Archi-
tekt oder Architektin eine Bescheinigung ü-
ber eine dem Absatz 4 entsprechende zwei-
jährige Berufserfahrung besitzt. Von Innen-
architekten, Innenarchitektinnen, Land-
schaftsarchitekten, Landschaftsarchitektin-
nen, Stadtplanern oder Stadtplanerinnen 
kann der Nachweis der praktischen Berufs-
erfahrung nur verlangt werden, wenn entwe-
der der Abschluss einer reglementierten 
Ausbildung nicht nachgewiesen werden 
kann oder die regelmäßige Dauer der abge-
schlossenen Ausbildung nicht mehr als drei 
Jahre betragen hat. 
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der Europäischen Gemeinschaft ei-
ne Gleichstellung ergibt. 

 
(4) Die Voraussetzungen nach Ab-
satz 1 Satz 1 erfüllt in Bezug auf 
Studienanforderungen und prakti-
sche Tätigkeit in der Fachrichtung 
Architektur auch, wer als Staatsan-
gehöriger eines Mitgliedstaates oder 
eines Vertragsstaates aus besonde-
ren und außergewöhnlichen Grün-
den im Sinn des Art. 10 Buchst. b, c, 
d und g der Richtlinie 2005/36/EG 
die Voraussetzungen für eine Aner-
kennung seiner Ausbildungsnach-
weise auf der Grundlage der Koordi-
nierung der Mindestanforderungen 
an die Ausbildung im Sinne der 
Richtlinie 2005/36/EG nicht erfüllt, 
wenn im Übrigen die Voraussetzun-
gen des Art. 13 der Richtlinie 
2005/36/EG vorliegen; dabei sind 
Ausbildungsgänge im Sinn des Art. 
12 der Richtlinie 2005/36/EG gleich-
gestellt. Satz 1 gilt entsprechend für 
Drittstaatsangehörige, soweit sich 
hinsichtlich der Anerkennung der 
Ausbildungsnachweise nach dem 
Recht der Europäischen Gemein-
schaft eine Gleichstellung ergibt. 
Satz 1 gilt entsprechend für Perso-
nen, die die Berufsbezeichnung „Ar-
chitektin“ oder  „Architekt“ führen 
dürfen, weil sie sich durch die Quali-
tät ihrer Leistungen auf dem Gebiet 
der Architektur besonders ausge-
zeichnet haben und ihnen daher die 
zuständige Behörde eines Mitglied-
staates oder eines Vertragsstaates 
aufgrund eines Gesetzes diese Be-
fugnis zuerkannt hat. 
 
(5) Die Voraussetzung nach Absatz 
1 Satz 1 erfüllt in Bezug auf Stu-
dienanforderungen in den Fachrich-
tungen Innen- und Landschaftsarchi-
tektur sowie Stadtplanung auch, wer 
einen gleichwertigen ausländischen 
Studienabschluss nachweisen kann. 
Die Voraussetzungen nach Absatz 1 
Satz 1 erfüllt in Bezug auf Studien-
anforderungen und praktische Tätig-
keit in den Fachrichtungen Innen- 
und Landschaftsarchitektur sowie 

 (4) Die praktische Tätigkeit muss zwei Jahre 
vollzeitlich oder angemessen länger teilzeit-
lich ausgeübt werden. In ihrem Verlauf sol-
len praktische Kenntnisse und Fähigkeiten in 
den wesentlichen Teilen der Berufsaufgaben 
nach § 1 erworben werden. Dies ist durch 
Vorlage eigener Arbeiten und durch Arbeits- 
und Dienstzeugnisse nachzuweisen. Wäh-
rend der praktischen Tätigkeit sind die für 
die spätere Berufsausübung erforderlichen 
Weiterbildungsmaßnahmen wahrzunehmen. 
Die Maßnahmen müssen zu den Berufsauf-
gaben der jeweiligen Fachrichtung in Ver-
bindung stehen. Das Nähere über die inhalt-
liche Ausgestaltung und die zeitliche Dauer 
der praktischen Tätigkeit, Inhalt und Umfang 
der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
und die zu erbringenden Nachweise regelt 
eine Rechtsverordnung nach § 101 Abs. 1 
Nr. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Personen, die keine der Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 Satz 1 Buchstaben a bis 
c und Satz 4 oder des Absatzes 3 erfüllen, 
werden in eine der Architektenlisten oder die 
Stadtplanerliste eingetragen, wenn sie 
nachweisen, dass sie sich durch die Qualität 
ihrer Leistungen auf dem Gebiet der Archi-
tektur, der Innenarchitektur, der Land-
schaftsarchitektur oder der Stadtplanung be-
sonders ausgezeichnet haben. Über die Ein-
tragung entscheidet der Eintragungsaus-
schuss auf der Grundlage eines Gutachtens 
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Stadtplanung auch, wer als Angehö-
riger eines Mitgliedstaates oder ei-
nes Vertragsstaates aufgrund eines 
Ausbildungsnachweises, der min-
destens dem Niveau des Art. 11 
Buchst. c der Richtlinie 2005/36/EG 
entspricht, in einem Mitgliedstaat 
oder einem Vertragsstaat über die 
Voraussetzungen für die Aufnahme 
und Ausübung dieses Berufs verfügt. 
Abweichend von Satz 2 genügt es, 
wenn der Antragsteller den Beruf 
vollzeitlich zwei Jahre lang in den 
vorhergehenden zehn Jahren in ei-
nem anderen Mitgliedstaat oder ei-
nem Vertragsstaat, die diesen Beruf 
nicht reglementieren, ausgeübt hat, 
sofern er im Besitz eines oder meh-
rerer Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweise ist; die zweijährige 
Berufserfahrung darf nicht gefordert 
werden, wenn der Ausbildungs-
nachweis des Antragstellers eine 
reglementierte Ausbildung ab-
schließt, die mindestens dem Niveau 
des Art. 11 Buchst. c der Richtlinie 
2005/36/EG entspricht. Für die An-
erkennung nach den Sätzen 2 und 3 
müssen die übrigen Anforderungen 
an die Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweise nach Art. 13 der 
Richtlinie 2005/36/EG erfüllt sein; 
dabei sind Ausbildungsgänge oder -
nachweise im Sinn der Art. 3 Abs. 3 
und Art. 12 der Richtlinie 
2005/36/EG gleichgestellt. Sätze 2 
bis 4 gelten entsprechend für Dritt-
staatsangehörige, soweit sich hin-
sichtlich der Anerkennung der Aus-
bildungsnachweise nach dem Recht 
der Europäischen Gemeinschaft ei-
ne Gleichstellung ergibt.  

 

des Sachverständigenausschusses, dessen 
Mitglieder von der Architektenkammer auf 
die Dauer von fünf Jahren bestellt werden. 
Staatsangehörige eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum füh-
ren den Nachweis durch ein Prüfungszeug-
nis ihres Heimat- oder Herkunftsstaates. 
 

(6) Die praktische Tätigkeit muss 
zwei Jahre vollzeitlich oder ange-
messen länger teilzeitlich ausgeübt 
werden. In ihrem Verlauf sollen prak-
tische Kenntnisse und Fähigkeiten in 
den wesentlichen Teilen der Be-
rufsaufgaben nach § 1 erworben 
werden. Dies ist durch Vorlage eige-
ner Arbeiten und durch Arbeits- und 
Dienstzeugnisse nachzuweisen. 
Während der praktischen Tätigkeit 

 (6) Die Eintragung in die Liste einer Fach-
richtung steht der Eintragung in die Liste ei-
ner anderen Fachrichtung nicht entgegen. 
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sind die für die spätere Berufs-
ausübung erforderlichen Weiterbil-
dungsmaßnahmen wahrzunehmen. 
Die Maßnahmen müssen mit den 
Berufsaufgaben der jeweiligen Fach-
richtung in Verbindung stehen. Das 
Nähere über die inhaltliche Ausges-
taltung und die zeitliche Dauer der 
praktischen Tätigkeit, Inhalt und Um-
fang der Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen und die zu erbringen-
den Nachweise regelt eine Rechts-
verordnung nach § 101 Abs. 1 Nr. 4. 
 
(7) Personen, die keine der Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Satz 1 
Buchstaben a bis c oder der Absätze 
3 bis 5 erfüllen, werden in eine der 
Architektenlisten oder die Stadtpla-
nerliste eingetragen, wenn sie 
nachweisen, dass sie sich durch die 
Qualität ihrer Leistungen auf dem 
Gebiet der Architektur, der Innenar-
chitektur, der Landschaftsarchitektur 
oder der Stadtplanung besonders 
ausgezeichnet haben. Über die Ein-
tragung entscheidet der Eintra-
gungsausschuss auf der Grundlage 
eines Gutachtens des Sachverstän-
digenausschusses, dessen Mitglie-
der von der Architektenkammer auf 
die Dauer von fünf Jahren bestellt 
werden. Staatsangehörige eines an-
deren Mitgliedstaates oder eines 
Vertragsstaates führen den Nach-
weis durch ein Prüfungszeugnis ih-
res Heimat- oder Herkunftsstaates. 

 
(8) Die Eintragung in die Liste einer 
Fachrichtung steht der Eintragung in 
die Liste einer anderen Fachrichtung 
nicht entgegen. 
 
(9) Die Eintragung erfolgt auf Antrag. 
Dem Antrag sind die zur Beurteilung 
der Eintragungsvoraussetzungen er-
forderlichen Unterlagen beizufügen. 
Soweit es um die Beurteilung der in 
den Absätzen 3 bis 5 genannten 
Voraussetzungen geht, dürfen nur 
die in Anhang VII der Richtlinie 
2005/36/EG genannten Unterlagen 
und Bescheinigungen verlangt wer-
den; die in Anhang VII Nr. 1 Buchst. 
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d, e und f aufgeführten Unterlagen 
dürfen nicht älter als drei Monate 
sein. Die Architektenkammer bestä-
tigt der antragstellenden Person bin-
nen eines Monats den Eingang der 
Unterlagen und Bescheinigungen 
und teilt ihr gegebenenfalls mit, wel-
che Unterlagen und Bescheinigun-
gen fehlen. 
 
(10) Die Architektenkammer führt ei-
ne statistische Aufstellung der von 
ihr getroffenen Entscheidungen, die 
auf der Anwendung von Richtlinien 
der Europäischen Union beruhen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. § 5 Abs. 3 wird gestrichen. 
 

 § 5 
Versagung der Eintragung 
 
(1) Die Eintragung in die Liste einer Fach-
richtung oder in das Verzeichnis nach § 7 
Abs. 2 Satz 4 ist einer sich bewerbenden 
Person zu versagen, wenn Tatsachen vor-
liegen, aus denen sich ergibt, dass sie nicht 
die für die Wahrnehmung der Berufsaufga-
ben gemäß § 1 erforderliche Zuverlässigkeit 
besitzt. 
 
(2) Die Eintragung ist auch während des 
vom Berufsgericht gemäß § 52 Abs. 2 Satz 2 
festgesetzten Zeitraumes zu versagen. 
 
(3) Die Eintragung kann bei Personen, die 
nicht Deutsche im Sinne des Artikel 116 des 
Grundgesetzes (GG) sind, versagt werden, 
wenn die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet 
ist. Das gilt nicht für Staatsangehörige der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemein-
schaften. 
 

7. § 6 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 6 
Löschung der Eintragung 
 
Die Eintragung ist zu löschen, wenn 
 
a)  die eingetragene Person dies beantragt, 
b)  die eingetragene Person verstorben ist, 
c)  die eingetragene Person ihre Wohnung, 

ihre Niederlassung oder ihren Beschäf-
tigungsort im Lande Nordrhein-
Westfalen aufgegeben hat, 

d)  nach der Eintragung Tatsachen eintre-
ten oder bekannt werden, die im Eintra-
gungsverfahren zu einer Versagung der 
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a) In Satz 1 wird im Buchstaben e) 
der Punkt durch ein Komma er-
setzt und folgender Buchstabe f) 
angefügt:  

 
„f) die eingetragene Person Mit-
gliedspflichten, insbesondere die 
Pflicht, Mitgliedsbeiträge zu ent-
richten, wiederholt oder gröblich 
verletzt.“ 
 

b) In Satz 2 wird das Wort „fünf“ 
durch das Wort „zehn“ ersetzt.  

 
 
 
c) Es wird folgender Satz 3 ange-

fügt:  
 

„Im Fall des Satzes 1 Buchstabe 
f hat die Kammer die eingetrage-
ne Person auf die Folgen einer 
wiederholten Pflichtverletzung 
hinzuweisen.“ 

 

Eintragung führen müssten (§ 5 Abs. 1 
bis 3), 

e)  in einem berufsgerichtlichen Verfahren 
rechtskräftig auf Löschung der Eintra-
gung aus den Listen nach § 3 Abs. 1 
oder in dem Verzeichnis nach § 7 Abs. 2 
Satz 4 erkannt worden ist. 

 
 
 
 
 
 
Im Fall des Satzes 1 Buchstabe c können 
die Rechte und Pflichten aus der Mitglied-
schaft auf Antrag des Mitglieds für einen 
Zeitraum von bis zu fünf Jahren ruhen. 
 

8. § 7 erhält folgende Fassung:  
 

„§ 7 
Auswärtige Architekten, Architektin-
nen, Stadtplaner und Stadtplanerin-
nen 
 
(1) Personen, die im Land Nord-
rhein-Westfalen weder ihre Haupt-
wohnung, ihre Niederlassung noch 
ihren Beschäftigungsort haben 
(auswärtige Architekten und Archi-
tektinnen oder auswärtige Stadtpla-
ner und Stadtplanerinnen), dürfen 
eine Berufsbezeichnung nach § 2 
Abs. 1 oder eine Wortverbindung 
nach § 2 Abs. 2 ohne Eintragung in 
eine Architektenliste oder die Stadt-
planerliste führen, wenn sie 

 
a) diese oder eine vergleichbare 

Berufsbezeichnung auf Grund 
einer gesetzlichen Regelung des 
Landes ihrer Hauptwohnung, ih-
rer Niederlassung oder ihres Be-
schäftigungsortes führen dürfen 
oder 

  
 
§ 7  
Auswärtige Architekten, Architektinnen, 
Stadtplaner und Stadtplanerinnen 
 
 
(1) Personen, die im Land Nordrhein-
Westfalen weder ihre Hauptwohnung, ihre 
Niederlassung noch ihren Beschäftigungsort 
haben (auswärtige Architekten und Architek-
tinnen oder auswärtige Stadtplaner und 
Stadtplanerinnen) dürfen eine Berufsbe-
zeichnung nach § 2 Abs. 1 oder eine Wort-
verbindung nach § 2 Abs. 2 ohne Eintragung 
in eine Architektenliste oder die Stadtplaner-
liste führen, wenn sie 
 
 
 
a)  diese oder eine vergleichbare Berufsbe-

zeichnung auf Grund einer gesetzlichen 
Regelung des Landes ihrer Hauptwoh-
nung, ihrer Niederlassung oder ihres 
Beschäftigungsortes führen dürfen oder 
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b) die Voraussetzungen des § 4 
Abs. 1 erfüllen und in dem Land, 
in dem sie ihre Hauptwohnung, 
ihre Niederlassung oder ihren 
Beschäftigungsort haben, eine 
vergleichbare gesetzliche Rege-
lung nicht besteht und Versa-
gungsgründe nach § 5 Abs. 1 
und 2 nicht vorliegen. 

 
Über das Vorliegen der Vorausset-
zungen nach Buchstabe b entschei-
det der Eintragungsausschuss. 
 
Bei Staatsangehörigen eines Mit-
gliedstaates oder eines Vertrags-
staates genügt es, wenn sie zur 
Ausübung desselben Berufs recht-
mäßig in einem Mitgliedstaat oder 
einem Vertragsstaat niedergelassen 
sind und wenn sie einen Beruf mit 
einer in § 2 genannten Berufsbe-
zeichnung mindestens zwei Jahre 
während der vorhergehenden zehn 
Jahre im Niederlassungsmitglied-
staat oder Niederlassungsvertrags-
staat ausgeübt haben; die Bedin-
gung, dass der Beruf zwei Jahre 
ausgeübt worden sein muss, gilt 
nicht, wenn entweder der Beruf oder 
die Ausbildung zu diesem Beruf reg-
lementiert ist. Satz 3 gilt entspre-
chend für Drittstaatsangehörige, so-
weit sich nach dem Recht der Euro-
päischen Gemeinschaft eine Gleich-
stellung ergibt.  

 

b)  die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 er-
füllen und in dem Land, in dem sie ihre 
Hauptwohnung, ihre Niederlassung oder 
ihren Beschäftigungsort haben, eine 
vergleichbare gesetzliche Regelung 
nicht besteht und Versagungsgründe 
nach § 5 Abs. 1 und 2 nicht vorliegen. 

 
 
 

Über das Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Buchstabe b entscheidet der Eintra-
gungsausschuss. 
 
 

(2) Auswärtige Architekten und Ar-
chitektinnen oder auswärtige Stadt-
planer und Stadtplanerinnen haben 
die Berufspflichten zu beachten. 
Soweit sie nicht Mitglied einer Archi-
tektenkammer in der Bundesrepublik 
Deutschland sind, sind sie zur Ü-
berwachung der Einhaltung der Be-
rufspflichten wie Mitglieder der Archi-
tektenkammer zu behandeln und 
haben hierzu das erstmalige Erbrin-
gen von Leistungen als Architekten, 
Architektinnen, Stadtplaner oder 
Stadtplanerinnen vorher der Archi-
tektenkammer anzuzeigen.  

 
Die in Absatz 1 Sätze 3 und 4 ge-

 (2) Auswärtige Architekten und Architektin-
nen oder auswärtige Stadtplaner und Stadt-
planerinnen haben die Berufspflichten zu 
beachten. Soweit sie nicht Mitglied einer Ar-
chitektenkammer in der Bundesrepublik 
Deutschland sind, sind sie zur Überwachung 
der Einhaltung der Berufspflichten wie Mit-
glieder der Architektenkammer zu behandeln 
und haben hierzu das erstmalige Erbringen 
von Leistungen als Architekten, Architektin-
nen, Stadtplaner oder Stadtplanerinnen vor-
her der Architektenkammer anzuzeigen. Sie 
haben dabei Bescheinigungen darüber vor-
zulegen, dass sie 
 
1.  ihren Beruf unter der jeweiligen Berufs-

bezeichnung im Staate ihrer Hauptwoh-
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nannten Personen haben dabei  
 
1. einen Nachweis über ihre 

Staatsangehörigkeit, 
2. eine Bescheinigung darüber, 

dass sie in einem Mitgliedstaat 
oder einem Vertragsstaat des 
Abkommens rechtmäßig zur 
Ausübung der betreffenden Tä-
tigkeiten niedergelassen sind 
und dass ihnen die Ausübung 
dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt 
der Vorlage der Bescheinigung 
nicht, auch nicht vorübergehend, 
untersagt ist,  

3. einen Berufsqualifikationsnach-
weis und 

4. in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 3 Halbsatz 1 einen Nach-
weis darüber, dass sie die betref-
fende Tätigkeit während der vor-
hergehenden zehn Jahre min-
destens zwei Jahre lang ausge-
übt haben, soweit nicht entweder 
der Beruf oder die Ausbildung zu 
diesem Beruf reglementiert ist, 
vorzulegen. 

 
Sie sind nach Prüfung der Voraus-
setzung durch den Eintragungsaus-
schuss jeweils in einem besonderen 
Verzeichnis zu führen. Hierüber ist 
ihnen eine auf höchstens 5 Jahre 
befristete Bescheinigung auszustel-
len, aus der sich auch die Berechti-
gung zur Führung der Berufsbe-
zeichnung nach § 2 Abs. 1 ergibt. 
Die Frist ist in die Bescheinigung 
aufzunehmen. 

 

nung, ihrer Niederlassung oder ihres 
Beschäftigungsortes rechtmäßig aus-
üben und 

2.  ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen 
sonstigen Befähigungsnachweis über 
eine anerkannte abgeschlossene Aus-
bildung oder gleichwertige Befähigung 
auf ihrem Fachgebiet besitzen. 

 
Sie sind nach Prüfung der Voraussetzung 
durch den Eintragungsausschuss jeweils in 
einem besonderen Verzeichnis zu führen. 
Hierüber ist ihnen eine auf höchstens 5 Jah-
re befristete Bescheinigung auszustellen, 
aus der sich auch die Berechtigung zur Füh-
rung der Berufsbezeichnung nach § 2 Abs. 1 
ergibt. 
 

(3) Einer Anzeige bedarf es nur, 
wenn die in Absatz 1 genannten 
Personen nicht bereits über eine Be-
scheinigung einer anderen Architek-
tenkammer in der Bundesrepublik 
Deutschland verfügen. 
 
(4) Den in Absatz 1 genannten Per-
sonen kann der Eintragungsaus-
schuss bei der Architektenkammer 
die Führung der Berufsbezeichnung 
untersagen, wenn Tatsachen einge-
treten oder bekannt geworden sind, 
die eine Versagung der Eintragung 

 (3) Den in Absatz 2 genannten Personen 
kann der Eintragungsausschuss bei der Ar-
chitektenkammer die Führung der Berufsbe-
zeichnung untersagen, wenn 
 
a)  die Gegenseitigkeit hinsichtlich des 

Rechts auf Führung der Berufsbezeich-
nung nicht gewährleistet ist - dies gilt 
nicht für Staatsangehörige der Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union 
oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum -, 

oder 
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gemäß § 5 Abs. 1 und 2 rechtferti-
gen.“ 

 

 
b)  Tatsachen eingetreten oder bekannt 

geworden sind, die eine Versagung der 
Eintragung gemäß § 5 Abs. 1 und 2 
rechtfertigen. 
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9. In § 12 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort 

„Satzung“ durch das Wort „Hauptsat-
zung“ ersetzt.  

 

 § 12 
Architektenkammer 
 
(1) Die in die jeweilige Liste eingetragenen 
Architekten und Architektinnen, Innenarchi-
tekten und Innenarchitektinnen, Land-
schaftsarchitekten und Landschaftsarchitek-
tinnen sowie Stadtplaner und Stadtplanerin-
nen bilden die Architektenkammer. Ihr Sitz 
wird durch die Satzung der Kammer be-
stimmt.  
 
(2) Die Architektenkammer ist eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts. Sie führt ein 
Dienstsiegel. 
 

10. In § 14 wird vor den Wörtern „Die 
Architektenkammer hat die Aufgabe“ 
die Angabe „(1)“ gestrichen.  

 

 § 14  
Aufgaben der Architektenkammer 
 
(1) Die Architektenkammer hat die Aufgabe, 
 
1.  die beruflichen Belange der Gesamtheit 

der Mitglieder sowie das Ansehen des 
Berufsstandes zu wahren und die Erfül-
lung der beruflichen Pflichten zu über-
wachen, 

2.  die Baukultur und das Bauwesen, den 
Städtebau und die Landschaftspflege 
unter Beachtung des Schutzes der na-
türlichen Lebensgrundlagen zu fördern, 

3.  die Architektenlisten, die Stadtplanerlis-
te und die in § 7 Abs. 2 Satz 4 bestimm-
ten Verzeichnisse zu führen und die für 
die Berufsausübung notwendigen Be-
scheinigungen zu erteilen, 

4.  die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung der Mitglieder sowie entsprechen-
de Einrichtungen für die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung zu fördern, 

5.  die Behörden und Gerichte durch Gut-
achten, Stellungnahmen und in sonsti-
ger Weise zu unterstützen, 

6.  auf die Beilegung von Streitigkeiten hin-
zuwirken, die sich aus der Berufsaus-
übung zwischen Mitgliedern oder zwi-
schen diesen und Dritten ergeben, 

7.  Wettbewerbe zu fördern und bei der 
Regelung des Wettbewerbswesens mit-
zuwirken, 

8.  Sachverständige öffentlich zu bestellen 
und zu vereidigen, das Sachverständi-
genwesen zu fördern und auf Anforde-
rung von Behörden und Gerichten sowie 
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Dritter Sachverständige namhaft zu ma-
chen, 

9.  Sachverständige nach § 85 Abs. 2 Nr. 4 
der Landesbauordnung und der hierzu 
erlassenen Rechtsverordnung staatlich 
anzuerkennen, 

10.  die Berufsangehörigen in Fragen der 
Berufsausübung zu beraten, 

11.  mit anderen Architektenkammern zu-
sammen zu arbeiten. 

Aufgrund einer Satzung kann sie zur Durch-
führung der Aufgaben nach Satz 1 Nrn. 1, 2 
und 4 besondere Einrichtungen schaffen o-
der sich an anderen beteiligen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. In § 17 Abs. 2 Satz 1 werden die 

Wörter „, die Anzahl der zu wählen-
den Vertreter und Vertreterinnen“ 
gestrichen.  

 

 § 17 
Vertreterversammlung der Architekten-
kammer 
 
(1) Die Mitglieder der Vertreterversammlung 
werden von den Mitgliedern der Architekten-
kammer auf die Dauer von fünf Jahren in 
allgemeiner, gleicher, geheimer und direkter 
Wahl nach den Grundsätzen der Verhältnis-
wahl gewählt. 
 
(2) Das Nähere über die Ausübung des 
Wahlrechts, die Durchführung der Wahl, die 
Anzahl der zu wählenden Vertreter und 
Vertreterinnen und die vorzeitige Beendi-
gung der Mitgliedschaft zurVertreterver-
sammlung regelt die Wahlordnung (§ 20 
Abs. 1 Nr. 2). Die Vertreterversammlung be-
steht aus 201 Vertretern. Die Zusammenset-
zung der Vertreterversammlung nach Fach-
richtungen und Tätigkeitsarten, die Durch-
führung der Wahl, die vorzeitige Beendigung 
der Mitgliedschaft zur Vertreterversamm-
lung, regelt die Wahlordnung (§ 20 Abs. 1 
Nr. 2). 
 

12. § 18 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  In Absatz 1 Nr. 4 werden die 

 § 18 
Aufgaben der Vertreterversammlung 
 
(1) Die Vertreterversammlung beschließt 
über 
 
1.  die Satzungen (§ 20), 
2.  die Genehmigung der Jahresrechnung 

(§ 23 Abs. 3) und die Wahl der Rech-
nungsprüfer, 

3.  die Wahl, Abberufung und Entlastung 
der Mitglieder des Vorstandes (§ 19), 

4.  den Erwerb, die Belastung und die Ver-
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Wörter „sowie die Beteiligung an 
Unternehmen und die Mitglied-
schaft in Vereinigungen und Ver-
bänden“ gestrichen.  

 
b)   In Absatz 1 Nr. 5 wird nach der 

Angabe „(§ 25 Abs. 4)“ die An-
gabe „und des Sachverständi-
genausschusses (§ 4 Abs. 7)“ 
eingefügt.  

 

äußerung von Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten sowie die Betei-
ligung an Unternehmen und die Mit-
gliedschaft in Vereinigungen und Ver-
bänden, 

5.  die Wahl der Mitglieder des Eintra-
gungsausschusses (§ 25 Abs. 4), 

6.  die Bildung weiterer Ausschüsse sowie 
die Wahl und die Abberufung der Mit-
glieder dieser Ausschüsse, 

7.  die Höhe der Entschädigung für die Mit-
glieder der Organe (§ 16 Abs. 3), des 
Eintragungsausschusses (§ 26 Abs. 1 
Satz 3) und der weiteren Ausschüsse 
(Nummer 6), 

8.  die Bildung eines Versorgungswerks (§ 
15). 

 
(2) Die Vertreterversammlung kann weitere 
Entscheidungen an sich ziehen; dies gilt 
nicht für Geschäfte der laufenden Verwal-
tung. 
 

c)  In Absatz 3 werden die Wörter 
„Wahlordnung zur Vertreterver-
sammlung“ durch das Wort 
„Hauptsatzung“ ersetzt. 

 

 (3) Beschlussfähigkeit, erneutes Zusammen-
treten der Vertreterversammlung, außeror-
dentliche Sitzungen und Mehrheiten, insbe-
sondere auch zur Änderung der Satzung 
und der Abberufung von Mitgliedern des 
Vorstandes, regelt die Wahlordnung zur Ver-
treterversammlung. 
 
(4) Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
 

d)  In Absatz 5 wird das Wort „Sat-
zung“ durch das Wort „Hauptsat-
zung“ ersetzt.  

 

 (5) Beschlüsse zur Änderung der Satzung 
und zur vorzeitigen Abberufung von Mitglie-
dern des Vorstandes bedürfen einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der Stimmen der Mit-
glieder der Vertreterversammlung. 
 

e)  In Absatz 6 wird Satz 2 gestri-
chen.  

 

 (6) Die Vertreterversammlung ist mindestens 
einmal jährlich einzuberufen. Regelungen 
zur außerordentlichen Vertreterversammlung 
regelt die Wahlordnung. 
 

13. § 19 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
2 eingefügt: „Er besteht aus dem 
Präsidenten oder der Präsiden-

 § 19  
Vorstand der Architektenkammer 
 
(1) Der Vorstand wird von der Vertreterver-
sammlung für die Dauer von fünf Jahren 
gewählt. Die Zahl der Vizepräsidenten oder 
Vizepräsidentinnen und Beisitzer und Beisit-
zerinnen sowie die Berücksichtigung be-
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tin, Vizepräsidenten oder Vize-
präsidentinnen und Beisitzern 
und Beisitzerinnen.“  

 
b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

 

stimmter Gruppen der Kammermitglieder 
werden durch die Hauptsatzung bestimmt. 
 
(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Ar-
chitektenkammer; er bedient sich hierzu ei-
nes Geschäftsführers oder einer Geschäfts-
führerin.  
 
(3) Der Präsident oder die Präsidentin vertritt 
die Architektenkammer gerichtlich und au-
ßergerichtlich. 
 
(4) Erklärungen, durch welche die Architek-
tenkammer verpflichtet werden soll, bedür-
fen der Schriftform. Die Unterschriftsberech-
tigung regelt die Geschäftsordnung. 
 
(5) Der Vorstand gibt sich eine Geschäfts-
ordnung. 
 

14. § 24 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 2 erhält Nr. 8 folgende 
Fassung:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 24 
Pflicht zur Verschwiegenheit; Auskünfte 
 
(1) Die Mitglieder der Organe der Ausschüs-
se und der Einrichtungen der Architekten-
kammer, deren Hilfskräfte sowie die hinzu-
gezogenen Sachverständigen sind zur Ver-
schwiegenheit über alle Angelegenheiten 
verpflichtet, die ihnen in dienstlicher Eigen-
schaft bekannt geworden sind und an deren 
Geheimhaltung erkennbar ein schutzwürdi-
ges Interesse besteht. Dies gilt nicht für Mit-
teilungen im amtlichen Verkehr und über 
Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung be-
dürfen. Sie dürfen Angaben über persönliche 
und wirtschaftliche Verhältnisse von Kam-
mermitgliedern und anderen natürlichen 
Personen sowie Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse nicht unbefugt offenbaren. Die 
Pflicht zur Verschwiegenheit besteht nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 
 
(2) Die Architektenkammer darf personen-
bezogene Daten verarbeiten, soweit dies zur 
rechtmäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
diesem Gesetz erforderlich ist. Zu diesem 
Zweck dürfen über Kammerangehörige, Ge-
sellschaften, Geschäftsführer und Abwickler 
von Gesellschaften nach § 8 und Personen, 
die einen Eintragungsantrag gestellt oder 
Dienstleistungen nach § 7 Abs. 2 Satz 2 an-
gezeigt haben, insbesondere folgende Daten 
verarbeitet werden: 
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 „8. Eintragungsversagungen, Be-

rufspflichtverletzungen, Maß-
nahmen in einem berufsgerichtli-
chen Verfahren, Sperrungen und 
Löschungen in den in Nummer 7 
genannten Listen und Verzeich-
nissen sowie personenbezogene 
Daten im Zusammenhang mit 
der Richtlinie 2005/36/EG.“ 

 

1.  Familien-, Vor- und Geburtsnamen, Ge-
schlecht, akademische Grade, 

2.  Geburtsdaten,  
3.  Anschriften der Wohnung sowie der be-

ruflichen Niederlassung,  
4.  Fachrichtung und Tätigkeitsart, 
5.  Angaben zur Berufsausbildung und bis-

herigen praktischen Tätigkeit, 
6.  Staatsangehörigkeit, Herkunfts- und 

Heimatstaat, 
7.  Angaben zur Eintragung in eine Archi-

tekten- oder eine Stadtplanerliste oder 
in ein Verzeichnis gemäß § 7 Abs. 2 
Satz 4 oder § 8 Abs. 1, 

8.  Eintragungsversagungen, Berufspflicht-
verletzungen, Maßnahmen in einem be-
rufsgerichtlichen Verfahren, Sperrungen 
und Löschungen in den in Nummer 7 
genannten Verzeichnissen, Mitteilungen 
nach Artikel 17 und 18 der Richtlinie 
85/384/EWG. 

 
 
Die in Satz 2 Nr. 1, 3 und 4 genannten Da-
ten sowie die für die Eintragung nach § 4 
oder § 7 Abs. 2 Satz 4 jeweils maßgebliche 
Angabe zu Satz 2 Nr. 6 sind in die Architek-
tenlisten, die Stadtplanerliste oder das Ver-
zeichnis nach § 7 Abs. 2 Satz 4 einzutragen. 
 
(3) Jeder hat bei Darlegung eines berechtig-
ten Interesses das Recht auf Auskunft aus 
den Architektenlisten, der Stadtplanerliste 
und den Verzeichnissen nach § 7 Abs. 2 
Satz 4 und § 8 Abs. 1. Die in den genannten 
Verzeichnissen enthaltenen Angaben dürfen 
von der Architektenkammer veröffentlicht 
oder an andere zum Zwecke der Veröffentli-
chung übermittelt werden, sofern der Betrof-
fene nicht widerspricht. In den Fällen des 
Satzes 2 ist der oder die Betroffene über die 
beabsichtigte Übermittlung, die Art der zu 
übermittelnden Daten und den Verwen-
dungszweck in geeigneter Weise zu unter-
richten. 
 
(4) Sich bewerbende Personen und Mitglie-
der sind verpflichtet, dem Vorstand Auskunft 
über ihre persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu erteilen, soweit die Angaben 
zur Durchführung der gesetzlichen und sat-
zungsgemäßen Aufgaben notwendig sind. 
Sie sind insbesondere verpflichtet, die Archi-
tektenkammer über etwaige Mitgliedschaften 
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in anderen berufsständischen Kammern zu 
unterrichten. § 55 StPO über das Auskunfts-
verweigerungsrecht eines Zeugen gilt ent-
sprechend. 
 

b) In Absatz 5 wird folgender Satz 3 
angefügt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Sie ist ferner berechtigt, in Fäl-

len des § 115 des Gesetzes über 
den Versicherungsvertrag (VVG) 
Auskünfte über die bestehende 
Berufshaftpflichtversicherung zu 
erteilen.“ 

 

 (5) Die Architektenkammer ist berechtigt, 
Auskünfte aus den Listen nach § 3 Abs. 1, 
aus den nach § 7 Abs. 2 Satz 4 und § 8 Abs. 
1 geführten Verzeichnissen, insbesondere 
zu Eintragungsanträgen und Anzeigen nach 
§ 7 Abs. 2 Satz 2, Versagungen und Lö-
schungen sowie über Maßnahmen in einem 
berufsgerichtlichen Verfahren an Behörden 
in der Bundesrepublik Deutschland und 
auswärtigen Staaten, soweit die Gegensei-
tigkeit gewährleistet ist, zu erteilen und nach 
Maßgabe der Vorschriften des Datenschutz-
gesetzes Nordrhein-Westfalen einzuholen. 
Sie ist verpflichtet, deutsche berufsständi-
sche Kammern, in denen die betroffene Per-
son Mitglied ist, über Versagungen und Lö-
schungen sowie über Maßnahmen in einem 
berufsgerichtlichen Verfahren zu unterrich-
ten. 
 

c) Absatz 6 erhält folgende Fas-
sung: 

 
 „Bei Staatsangehörigen eines 

Mitgliedstaates oder eines Ver-
tragsstaates hat die Architekten-
kammer auf Anfrage der zustän-
digen Behörde eines Mitglied-
staates oder eines Vertragsstaa-
tes die entsprechenden Auskünf-
te zu erteilen. Die Architekten-
kammer erteilt die nach der 
Richtlinie 2005/36/EG erforderli-
chen Auskünfte und stellt die 
notwendigen Bescheinigungen 
aus; sie ist insoweit zuständige 
Behörde.“ 

 

  
 
 
(6) Bei Staatsangehörigen eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum hat 
die Architektenkammer auf Anfrage der zu-
ständigen Behörde eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines Vertrags-
staates die entsprechenden Auskünfte zu er-
teilen. 
 
 
 
 
 
(7) Mit der Löschung nach § 6 sind zugleich 
sämtliche bei der Architektenkammer über 
die betroffene Person gespeicherten Daten 
zu sperren. Angaben über Maßnahmen in 
einem berufsgerichtlichen Verfahren sind in 
jedem Fall nach 5 Jahren ab deren Verhän-
gung zu sperren. Die gesperrten Daten dür-
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fen nur noch verarbeitet werden, wenn dies 
zur Behebung einer bestehenden Beweisnot 
oder aus sonstigen im überwiegenden Inte-
resse der Architektenkammer oder im recht-
lichen Interesse eines Dritten liegenden 
Gründen unerlässlich ist oder die betroffene 
Person eingewilligt hat. 
 
(8) Bei der Architektenkammer gespeicherte 
Daten sind zu löschen, wenn sie nicht mehr 
erforderlich sind, um die Aufgaben der Archi-
tektenkammer rechtmäßig zu erfüllen und 
durch die Löschung schutzwürdige Belange 
der betroffenen Person nicht beeinträchtigt 
werden. Im Falle einer derartigen Beein-
trächtigung sind die entsprechenden Daten 
nach Absatz 7 zu sperren. Verweise nach § 
52 Abs. 2 werden nach Ablauf von fünf Jah-
ren gelöscht, wenn die betroffene Person 
sich innerhalb dieses Zeitraums keiner wei-
teren Berufspflichtverletzung schuldig ge-
macht hat. Fünf Jahre nach der Löschung 
nach § 6 sind sämtliche bei der Architekten-
kammer gespeicherten Daten der betroffe-
nen Person zu löschen, sofern diese nicht 
die weitere Speicherung beantragt. Die Ar-
chitektenkammer ist verpflichtet, die betrof-
fene Person auf diese Möglichkeit hinzuwei-
sen. 
 

15. § 26 wird wie folgt geändert:  
 

a) Es wird folgender Absatz 1 neu 
eingefügt:  

 
 „(1) Der Eintragungsausschuss 

trifft die Entscheidungen, die sich 
auf die Listen der Fachrichtun-
gen und das Verzeichnis nach § 
8 Abs. 1 beziehen. Die Entschei-
dung ist innerhalb kürzester Frist, 
spätestens jedoch binnen drei 
Monaten nach Einreichung der 
vollständigen Unterlagen zu tref-
fen; in den Fällen des § 4 Abs. 3 
bis 5 kann die Frist um einen 
Monat verlängert werden. Satz 1 
gilt entsprechend für die Ver-
zeichnisse nach § 7 Abs. 2. Über 
die Eintragung in die Liste einer 
Fachrichtung wird eine Beschei-
nigung ausgestellt. Der Eintra-
gungsausschuss entscheidet 
auch über die Ausstellung der 

 § 26  
Tätigkeit des Eintragungsausschusses 
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Bescheinigungen nach Art. 47 
der Richtlinie 2005/36/EG.“ 

 
b) Die bisherigen Absätze 1 bis 3 

werden Absätze 2 bis 4.  
 

 
 
 
(1) Der Eintragungsausschuss ist unabhän-
gig und an Weisungen nicht gebunden. Er 
entscheidet nach seiner freien, aus dem 
Gang des gesamten Verfahrens gewonne-
nen Überzeugung. Seine Mitglieder sind eh-
renamtlich tätig; § 16 Abs. 3 Satz 2 gilt ent-
sprechend.  
 
(2) Die Sitzungen des Eintragungsaus-
schusses sind nicht öffentlich. Bei der Ent-
scheidung des Eintragungsausschusses sol-
len mindestens zwei Beisitzer oder Beisitze-
rinnen der Fachrichtung des Betroffenen an-
gehören. 
 
(3) In gerichtlichen Verfahren, die Entschei-
dungen des Eintragungsausschusses betref-
fen, wird die Architektenkammer durch den 
Vorsitzenden des Eintragungsausschusses 
vertreten. 
 

16. § 27 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  
 
 

a) Die Wörter „ Sachverständigen-
tätigkeit und Mitwirkung bei For-
schungs- und Entwicklungsauf-
gaben“ werden durch die Wörter 
„Sachverständigen-, Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeit“ er-
setzt.  

 
b) Nach dem Wort „Ingenieurwe-

sens“ werden die Wörter „unter 
wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Gesichtspunkten“ 
eingefügt. 

 

 § 27 
Berufsaufgaben 
 
(1) Berufsaufgabe der Beratenden Ingenieu-
re und Ingenieurinnen ist die eigenverant-
wortliche und unabhängige Beratung, Ent-
wicklung, Planung, Betreuung, Kontrolle und 
Prüfung sowie Sachverständigentätigkeit 
und Mitwirkung bei Forschungs- und Ent-
wicklungsaufgaben auf dem Gebiet des In-
genieurwesens; dazu gehört auch die Ver-
tretung des Auftraggebers oder der Auftrag-
geberin in mit der Vorbereitung, Leitung, 
Ausführung, Überwachung, Steuerung und 
Abrechnung zusammenhängenden Aufga-
ben, wobei sich die Tätigkeit auf alle oder 
einzelne dieser Aufgaben erstrecken kann. 
 
(2) Eigenverantwortlich sind die Personen, 
 
a)  die ihre berufliche Tätigkeit als alleinige 

Inhaber oder Inhaberinnen ihres Büros 
selbständig auf eigene Rechnung und 
Verantwortung ausüben, 

b)  die sich mit Beratenden Ingenieuren und 
Ingenieurinnen oder Angehörigen ande-
rer freier Berufe zusammengeschlossen 
haben und innerhalb dieses Zusam-
menschlusses eine Rechtsstellung be-
sitzen, kraft derer sie ihre Berufsaufga-
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ben unbeeinflusst durch Rechte berufs-
fremder Dritter innerhalb oder durch 
Rechte Dritter außerhalb dieses Zu-
sammenschlusses ausüben können, 
wobei die Beratenden Ingenieure und 
Ingenieurinnen und in gleicher Weise 
wie diese tätige Architektinnen und Ar-
chitekten über die Stimmenmehrheit in-
nerhalb dieses Zusammenschlusses 
verfügen müssen. 

 
(3) Beratende Ingenieure und Ingenieurin-
nen sind unabhängig, wenn sie bei Aus-
übung ihrer Berufstätigkeit weder eigene 
Produktions-, Handels- oder Lieferinteressen 
haben noch fremde Interessen dieser Art 
vertreten, die unmittelbar oder mittelbar im 
Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit 
stehen. 
 

17. § 30 wird wie folgt geändert:  
 
 

a) Nach Absatz 1 werden folgende 
Absätze 2 und 3 eingefügt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „(2) Dem Antrag sind die zur Be-

urteilung der Eintragungsvoraus-
setzungen erforderlichen Unter-
lagen beizufügen. Soweit es um 
die Beurteilung eines Antrages 
einer oder eines Angehörigen ei-
nes Mitgliedstaates oder eines 
Vertragsstaates geht, dürfen nur 
die in Anhang VII der Richtlinie 

 § 30  
Eintragung 
 
(1) In die Listen der Beratenden Ingenieure 
und Ingenieurinnen wird auf Antrag die Per-
son eingetragen, die ihre Hauptwohnung 
oder ihre Niederlassung in Nordrhein-
Westfalen hat und 
 
1.  die in den §§ 1 bis 3 IngG vorgeehene 

Berufsbezeichnung aufgrund eines 
Hochschulstudiums allein oder in einer 
Wortverbindung zu führen berechtigt ist, 

2.  seit dem Zeitpunkt der Berechtigung zur 
Führung der im Ingenieurgesetz vorge-
sehenen Berufsbezeichnung eine nach-
folgende entsprechende praktische Tä-
tigkeit von mindestens drei Jahren aus-
geübt hat  

und  
3.  zum Zeitpunkt der Antragstellung ihren 

Beruf eigenverantwortlich und unabhän-
gig im Sinne von § 27 Abs. 2 und 3 aus-
übt. 
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2005/36/EG genannten Unterla-
gen und Bescheinigungen ver-
langt werden; die im Anhang VII 
Nr. 1 d, e und f aufgeführten Un-
terlagen dürfen nicht älter als 
drei Monate sein. Die Ingenieur-
kammer-Bau NRW bestätigt der 
antragstellenden Person binnen 
eines Monats den Eingang der 
Unterlagen und Bescheinigungen 
und teilt ihr ggf. mit, welche Un-
terlagen und Bescheinigungen 
fehlen. 

 
(3) Die Ingenieurkammer führt ei-
ne statistische Aufstellung der 
von ihr getroffenen Entscheidun-
gen, die auf die Anwendung von 
Richtlinien der Europäischen U-
nion beruhen.“ 
 

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 
werden gestrichen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Die Eintragung in die Listen der Beraten-
den Ingenieure und Ingenieurinnen ist einer 
sich bewerbenden Person zu versagen, 
wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich 
ergibt, dass sie nicht die für den Beruf des 
Beratenden Ingenieurs oder der Beratenden 
Ingenieurin erforderliche Zuverlässigkeit be-
sitzt. 
 
(3) Die Eintragung ist auch während des 
vom Berufsgericht gem. § 52 Abs. 2 Satz 2 
festgesetzten Zeitraumes zu versagen. 
 
(4) Die Eintragung kann bei sich bewerben-
den Personen, die nicht Deutsche im Sinne 
des Artikel 116 GG sind, versagt werden, 
wenn die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet 
ist. Dies gilt nicht für Staatsangehörige der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemein-
schaften. 
 

18. Nach § 30 wird folgender § 30 a ein-
gefügt:  

 
„§ 30a  
Versagung der Eintragung 
 
(1) Die Eintragung in die Listen der 
Beratenden Ingenieure und Ingeni-
eurinnen ist einer sich bewerbenden 
Person zu versagen, wenn Tatsa-
chen vorliegen, aus denen sich er-
gibt, dass sie nicht die für den Beruf 
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des Beratenden Ingenieurs oder der 
Beratenden Ingenieurin erforderliche 
Zuverlässigkeit besitzt. 

(2) Die Eintragung ist auch während 
des vom Berufsgericht gem. § 52 Abs. 
2 Satz 2 festgesetzten Zeitraumes zu 
versagen.“ 
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19. § 31 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Satz 1 wird in Buchstabe f) der 
Punkt durch ein Komma ersetzt 
und folgender Buchstabe g) an-
gefügt:  

 
„g) die eingetragene Person 
Mitgliedspflichten, insbesondere 
die Pflicht, Mitgliedsbeiträge zu 
entrichten, wiederholt oder gröb-
lich verletzt.“ 
 

b) In Satz 2 wird das Wort „fünf“ 
durch das Wort „zehn“ ersetzt.  
 
c) Nach Satz 2 wird folgender Satz 
3 angefügt:  
 
„Im Fall des Satzes 1 Buchgabe g) 
hat die Kammer die eingetragene 
Person auf die Folgen einer wieder-
holten Pflichtverletzung hinzuweisen.“ 
 
 

 § 31  
Löschung der Eintragung 
 
Die Eintragung ist zu löschen, wenn 
 
a)  die eingetragene Person dies beantragt, 
b)  die eingetragene Person verstorben ist, 
c)  die eingetragene Person ihre Wohnung 

oder ihre Niederlassung im Lande Nord-
rhein-Westfalen aufgegeben hat, 

d)  nach der Eintragung Tatsachen eintre-
ten oder bekannt werden, die im Eintra-
gungsverfahren zu einer Versagung der 
Eintragung führen müssten, 

e)  in einem berufsgerichtlichen Verfahren 
rechtskräftig auf Löschung der Eintra-
gung in der Liste der Beratenden Inge-
nieure und Ingenieurinnen erkannt wor-
den ist, 

f)  die Berechtigung zur Führung der im In-
genieurgesetz vorgesehenen Berufsbe-
zeichnung entfallen ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Im Fall des Satzes 1 Buchstabe c können 
die Rechte und Pflichten aus der Mitglied-
schaft auf Antrag des Mitglieds für einen 
Zeitraum von bis zu fünf Jahren ruhen. 
 

20. § 32 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 32 
Auswärtige Beratende Ingenieure und In-
genieurinnen 
 
(1) Ingenieure und Ingenieurinnen, die im 
Land Nordrhein-Westfalen weder ihre 
Hauptwohnung noch ihre Niederlassung ha-
ben (auswärtige Beratende Ingenieure und 
Ingenieurinnen), dürfen eine Berufsbezeich-
nung nach § 28 Abs. 1 oder eine Wortver-
bindung nach § 28 Abs. 2 ohne Eintragung 
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a) In Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b) 
wird die Angabe „Versagungs-
gründe nach § 30 Abs. 2 und 3“ 
durch die Angabe „Versagungs-
gründe nach § 30 a Abs. 1 und 2“ 
ersetzt.  

 

in eine Liste der Beratenden Ingenieure und 
Ingenieurinnen führen, wenn sie 
 
a)  diese oder eine vergleichbare Berufsbe-

zeichnung auf Grund einer gesetzlichen 
Regelung des Landes ihrer Hauptwoh-
nung, ihrer Niederlassung oder ihres 
Beschäftigungsortes führen dürfen oder 

b)  die Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 
Nrn. 2 und 3 erfüllen und in dem Land, 
in dem sie ihre Hauptwohnung, ihre 
Niederlassung oder ihren Beschäfti-
gungsort haben, eine vergleichbare ge-
setzliche Regelung nicht besteht und 
Versagungsgründe nach § 30 Abs. 2 
und 3 nicht vorliegen.  

 
Über das Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Buchstabe b entscheidet der Eintra-
gungsausschuss. 
 

  (2) Auswärtige Beratende Ingenieure und 
Ingenieurinnen haben die Berufspflichten zu 
beachten. Soweit sie nicht Mitglied einer In-
genieurkammer in der Bundesrepublik 
Deutschland sind, sind sie zur Überwachung 
der Einhaltung der Berufspflichten wie Mit-
glieder der Ingenieurkammer-Bau zu behan-
deln und haben hierzu das erstmalige 
Erbringen von Leistungen als Beratende In-
genieure oder Ingenieurinnen vorher der In-
genieurkammer-Bau anzuzeigen. Sie haben 
dabei Bescheinigungen darüber vorzulegen, 
dass sie 
 
1.  ihren Beruf unter der jeweiligen Berufs-

bezeichnung in dem Staat ihrer Haupt-
wohnung, ihrer Niederlassung oder ih-
res Dienst- oder Beschäftigungsortes 
rechtmäßig ausüben und 

2.  ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen 
sonstigen Befähigungsnachweis über 
eine anerkannte abgeschlossene Aus-
bildung oder gleichwertige Befähigung 
auf ihrem Fachgebiet besitzen. 

 
Sie sind nach Prüfung der Voraussetzungen 
durch den Eintragungsausschuss in einem 
besonderen Verzeichnis zu führen. Hierüber 
ist ihnen eine auf höchstens 5 Jahre befriste-
te Bescheinigung auszustellen, aus der sich 
auch die Berechtigung zur Führung der Be-
rufsbezeichnung nach § 28 Abs. 1 ergibt. Ei-
ner Anzeige bedarf es nur, wenn die in Satz 
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1 genannten Personen nicht bereits über ei-
ne Bescheinigung einer anderen Ingenieur-
kammer in der Bundesrepublik Deutschland 
verfügen. 

 
 
 
 
 
 
b) In Absatz 3 Buchstabe a) werden 

die Wörter „Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum“ durch die Wör-
ter „Mitgliedstaaten oder eines 
Vertragsstaates“ ersetzt.  

 
 
c) In Absatz 3 Buchstabe c) wird die 

Angabe „Versagung nach § 30 
Abs. 2 und 3“ durch die Angabe 
„Versagung nach § 30 a Abs. 1 
und 2“ ersetzt.  

 

 (3) Den in Absatz 2 genannten Personen 
kann der Eintragungsausschuss bei der In-
genieurkammer-Bau die Führung der Be-
rufsbezeichnung untersagen, wenn 
 
a)  die Gegenseitigkeit hinsichtlich des 

Rechts auf Führung der Berufsbezeich-
nung nicht gewährleistet ist - das gilt 
nicht für Staatsangehörige der Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union 
oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum -, 

b)  dem § 30 Abs. 1 vergleichbare Voraus-
setzungen nicht vorliegen oder 

c)  Tatsachen eingetreten oder bekannt 
geworden sind, die eine Versagung 
nach § 30 Abs. 2 und 3 rechtfertigen. 

 

21. § 33 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 1 erhält folgende Fas-
sung:  

 
 „(1) Gesellschaften Beratender 

Ingenieure und Ingenieurinnen 
dürfen die Berufsbezeichnungen 
nach § 28 Abs. 1 in ihrer Firma 
führen, wenn sie in ein besonde-
res Verzeichnis bei der Ingeni-
eurkammer-Bau eingetragen o-
der als auswärtige Gesellschaf-
ten gem. § 34 hierzu berechtigt 
sind. Mit der Eintragung in das 
Verzeichnis wird die Gesellschaft 
nicht Mitglied der Ingenieurkam-
mer-Bau. 

 

 § 33  
Gesellschaften Beratender Ingenieure 
und Ingenieurinnen 
 
 
(1) Gesellschaften Beratender Ingenieure 
und Ingenieurinnen, die ihren Sitz in Nord-
rhein-Westfalen haben, dürfen die Berufsbe-
zeichnungen nach § 28 Abs. 1 in ihrer Firma 
führen, wenn sie in ein besonderes Ver-
zeichnis bei der Ingenieurkammer-Bau ein-
getragen sind. Der Gesellschaftsvertrag oder 
die Satzung muss regeln, dass 
 
1.  Gegenstand der Gesellschaft die Wahr-

nehmung der Berufsaufgaben nach § 27 
Abs. 1 ist und die Beratenden Ingenieu-
re und Ingenieurinnen mindestens die 
Hälfte des Kapitals und der Stimmantei-
le innehaben, 

2.  die weiteren Anteile nur von eigenver-
antwortlich und unabhängig tätigen An-
gehörigen freier Berufe gehalten wer-
den, die aufgrund ihrer Berufsausbil-
dung zum Erreichen des Unterneh-
menszwecks beitragen können; in der 
Firma ist in geeigneter Weise kenntlich 
zu machen, welchem Beruf oder wel-
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cher Fachrichtung nach § 29 Abs. 2 die 
Gesellschafter angehören; im Gesell-
schaftsvertrag ist sicherzustellen, dass 
die Beratenden Ingenieure ihre Leistun-
gen eigenverantwortlich und unabhän-
gig erbringen können,  

3.  die zur Geschäftsführung befugten Per-
sonen mindestens zur Hälfte Beratende 
Ingenieure und Ingenieurinnen sind, 

4.  Kapitalanteile nicht für Rechnung Dritter 
gehalten und Stimmrechte nicht für Drit-
te oder von Dritten ausgeübt werden 
dürfen,  

5.  bei Aktiengesellschaften und Komman-
ditgesellschaften auf Aktien die Mehrheit 
der Aktien entsprechend Nummer 1 auf 
Namen lauten, 

6.  die Übertragung von Kapital- und Ge-
schäftsanteilen an die Zustimmung aller 
Gesellschafter gebunden ist und 

7.  die für die Beratenden Ingenieure und 
Ingenieurinnen geltenden Berufspflich-
ten von der Gesellschaft beachtet wer-
den. 

 
Durch die Eintragung in das Verzeichnis wird 
die Gesellschaft nicht Mitglied der Ingenieur-
kammer-Bau. 
 

b) Absatz 2 erhält folgende Fas-
sung:  

 
 „(2) Die Gesellschaft ist auf An-

trag in das Gesellschaftsver-
zeichnis einzutragen, wenn sie 
ihren Sitz im Land Nordrhein-
Westfalen hat, das Bestehen ei-
ner ausreichenden Haftpflicht-
versicherung nachweist und der 
Gesellschaftsvertrag oder die 
Satzung regelt, dass  

 
1. Gegenstand der Gesellschaft 

die Wahrnehmung der Be-
rufsaufgaben nach § 27 Abs. 
1 ist und die Beratenden In-
genieure und Ingenieurinnen 
mindestens die Hälfte des 
Kapitals und der Stimmantei-
le innehaben, 

2. die weiteren Anteile nur von 
eigenverantwortlich und un-
abhängig tätigen Angehöri-
gen freier Berufe gehalten 

  
 
 
(2) Die Gesellschaft hat zur Deckung der 
sich aus ihrer Tätigkeit ergebenden Haft-
pflichtgefahren eine ausreichende Berufs-
haftpflichtversicherung abzuschließen und 
für die Dauer ihrer Eintragung in das Ver-
zeichnis und darüber hinaus mindestens ei-
ne 5-jährige Nachhaftung aufrecht zu erhal-
ten. 
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werden, die aufgrund ihrer 
Berufsausbildung zum Errei-
chen des Unternehmens-
zwecks beitragen können; in 
der Firma ist in geeigneter 
Weise kenntlich zu machen, 
welchem Beruf oder welcher 
Fachrichtung nach § 29 Abs. 
2 die Gesellschafter angehö-
ren; im Gesellschaftsvertrag 
ist sicherzustellen, dass die 
Beratenden Ingenieure ihre 
Leistungen eigenverantwort-
lich und unabhängig erbrin-
gen können,  

3. die zur Geschäftsführung be-
fugten Personen mindestens 
zur Hälfte Beratende Ingeni-
eure und Ingenieurinnen 
sind, 

4. Kapitalanteile nicht für Rech-
nung Dritter gehalten und 
Stimmrechte nicht für Dritte 
oder von Dritten ausgeübt 
werden dürfen,  

5. bei Aktiengesellschaften und 
Kommanditgesellschaften 
auf Aktien die Mehrheit der 
Aktien entsprechend Num-
mer 1 auf Namen lauten, 

6. die Übertragung von Kapital- 
und Geschäftsanteilen an die 
Zustimmung aller Gesell-
schafter gebunden ist und 

7. die für die Beratenden Inge-
nieure und Ingenieurinnen 
geltenden Berufspflichten 
von der Gesellschaft beach-
tet werden." 

 
  (3) Über die Eintragung in das Verzeichnis 

nach Absatz 1 entscheidet der Eintragungs-
ausschuss. Mit dem Antrag auf Eintragung 
ist eine öffentlich beglaubigte Ausfertigung 
des Gesellschaftsvertrages oder der Sat-
zung vorzulegen und die Anmeldung zum 
Handelsregister oder Partnerschaftsregister 
nachzuweisen. Der Eintragungsausschuss 
hat gegenüber dem Registergericht zu be-
scheinigen, dass die im Handelsregister o-
der Partnerschaftsregister einzutragende 
Gesellschaft die Voraussetzungen zur Ein-
tragung in das Verzeichnis nach Absatz 1 
erfüllt. Änderungen der Eintragung im Han-
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delsregister oder Partnerschaftsregister sind 
der Ingenieurkammer-Bau von der Gesell-
schaft unverzüglich anzuzeigen. 
 
 
(4) Die Eintragung einer Gesellschaft wird 
gelöscht, wenn 
 
a)  die Gesellschaft nicht mehr besteht, 
b)  die geschützte Berufsbezeichnung in 

der Firma nicht mehr geführt wird, 
c)  die Eintragungsvoraussetzungen nicht 

mehr vorliegen, 
d)  die Gesellschaft in Vermögensverfall ge-

raten ist, 
e)  in einem berufsgerichtlichen Verfahren 

rechtskräftig auf Löschung der Eintra-
gung aus dem Verzeichnis nach Absatz 
1 erkannt wurde. 

 
In den Fällen des Satzes 1 Buchstabe c 
setzt der Eintragungsausschuss der Gesell-
schaft eine Frist von höchstens einem Jahr, 
innerhalb derer die Eintragungsvorausset-
zungen wieder erfüllt werden können. Im 
Falle des Todes eines Geschäftsführers o-
der eines Gesellschafters soll die Frist min-
destens ein Jahr und höchstens zwei Jahre 
betragen. 
 

 
 
 
 
 
22. In § 35 Satz 1 wird die Angabe „§ 33 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 6“ durch die 
Angabe „§ 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2. 
Halbsatz und Nr. 2 bis 6“ ersetzt.  
 

 § 35 
Führen der Berufsbezeichnung "Beraten-
der Ingenieur/Beratende Ingenieurin" in 
Partnerschaftsgesellschaften 
 
Auf Partnerschaften findet § 33 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 6 keine Anwendung. Die Partner-
schaft kann ihre Haftung gegenüber Auf-
traggebern für Ansprüche aus Schäden we-
gen fehlerhafter Berufsausübung auch durch 
vorformulierte Vertragsbedingungen auf den 
vierfachen Betrag der Mindestversiche-
rungssumme für Sach- und Vermögens-
schäden und den einfachen Betrag der Min-
destversicherungssumme für Personen-
schäden beschränken. 
 

 
 
 
 
 
 
23.  In § 37 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort 

 § 37 
Ingenieurkammer-Bau 
 
(1) Ingenieure und Ingenieurinnen im Bau-
wesen und die sonstigen Mitglieder gemäß 
§ 38 Abs. 2 bilden die Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen. Ihr Sitz wird durch die 
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„Satzung“ durch das Wort „Hauptsat-
zung“ ersetzt.  

 

Satzung der Kammer bestimmt. 
 
(2) Die Ingenieurkammer-Bau ist eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts. Sie führt 
ein Dienstsiegel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. In § 38 Abs. 4 erhält Satz 2 folgende 

Fassung:  
 
 „Für die Löschung ist § 31 Satz 1 

Buchstaben a bis d sowie f und g ent-
sprechend anzuwenden.“ 

 

 § 38  
Mitgliedschaft 
 
(1) Der Ingenieurkammer-Bau gehört als 
Pflichtmitglied die Person an, die 
 
a)  als im Bauwesen tätiger Ingenieur oder 

im Bauwesen tätige Ingenieurin in der 
Liste der Beratenden Ingenieure und In-
genieurinnen nach § 29 Abs. 1 Satz 1 
eingetragen oder 

b)  in Nordrhein-Westfalen als Öffentlich 
bestellter Vermessungsingenieur oder 
Öffentlich bestellte Vermessungsingeni-
eurin zugelassen ist. 

 
(2) Als freiwilliges Mitglied kann die Person 
beitreten, die 
 
a)  ohne im Bauwesen tätig zu sein, in der 

Liste der Beratenden Ingenieure und In-
genieurinnen nach § 29 Abs. 1 Sätze 1 
und 3 eingetragen ist oder 

b)  als Ingenieur oder Ingenieurin im Bau-
wesen tätig ist (§ 29 Abs. 2) und die 
Voraussetzung nach § 30 Abs. 1 Nr. 1 
erfüllt, ohne in der Liste der Beratenden 
Ingenieure und Ingenieurinnen einge-
tragen zu sein, und ihre Hauptwohnung, 
ihre Niederlassung oder ihren Beschäf-
tigungsort in Nordrhein-Westfalen hat. 

 
Die Aufnahme kann unter den Vorausset-
zungen des § 30 Abs. 2 bis 4 versagt wer-
den. 
 
(3) Mitglied ist die Person, die im Mitglieder-
verzeichnis eingetragen ist. Die gleichzeitige 
Mitgliedschaft in der Ingenieurkammer-Bau 
und der Architektenkammer ist zulässig. 
 
 
 
(4) Die Mitgliedschaft endet mit der Lö-
schung der Eintragung im Mitgliederver-
zeichnis der Ingenieurkammer-Bau. Für die 
Löschung ist § 31 Buchstaben a bis d und f 
entsprechend anzuwenden. Die Eintragung 
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ist bei freiwilligen Mitgliedern außerdem auf 
deren Antrag sowie im Fall des Ausschlus-
ses nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe f zu 
löschen. 
 
(5) Über die Versagung der Aufnahme in die 
Kammer (Absatz 2 Satz 2) sowie über die 
Löschung der Eintragung im Mitgliederver-
zeichnis entscheidet der Vorstand der Inge-
nieurkammer-Bau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. In § 44 Abs. 1 Nr. 8 wird das Wort 

„Haushaltsplan“ durch das Wort „ Wirt-
schaftsplan“ ersetzt.  

 

 § 44  
Satzungen 
 
(1) Die Ingenieurkammer-Bau kann zur Re-
gelung ihrer Angelegenheiten Satzungen er-
lassen. Sie hat in der Form der Satzung Be-
stimmungen zu treffen über 
 
1.  die innere Verfassung der Ingenieur-

kammer-Bau (Hauptsatzung), 
2.  die Wahlordnung zur Vertreterversamm-

lung, 
3.  die Beitragsordnung, 
4.  die Gebührenordnung, 
5.  die Haushalts- und Kassenordnung, 
6.  die Sachverständigenordnung, 
7.  die Schlichtungsordnung, 
8.  den Beschluss über den Haushaltsplan, 
 
 
9.  die Fort- und Weiterbildungsordnung. 

 
(2) Die Hauptsatzung, die Wahlordnung, die 
Fort- und Weiterbildungsordnung und die 
Haushalts- und Kassenordnung sowie deren 
Änderungen bedürfen der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. § 105 der Landeshaus-
haltsordnung findet keine Anwendung. Die 
Satzungen sind in ausgefertigter und, soweit 
sie einer Genehmigung bedürfen, genehmig-
ter Fassung zu veröffentlichen. 
 
(3) Die Fort- und Weiterbildungsordnung 
muss mindestens regeln,  
 
1.  zu welchen Themen die Mitglieder sich 

fort- oder weiterbilden müssen, 
2.  welche Fort- und Weiterbildungsmaß-

nahmen seitens der Ingenieurkammer-
Bau anerkannt werden, 

3.  welchen Umfang die einzelnen Maß-
nahmen haben müssen und 

4.  innerhalb welchen Zeitraums die Maß-
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nahmen besucht werden müssen. 
 

Die Kammer trifft darüber hinaus Regelun-
gen, die eine wirksame Überwachung der 
Fort- und Weiterbildung gewährleisten. 
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26. § 48 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 

a) In Absatz 2 erhält Nr. 8 folgende 
Fassung:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „8. Eintragungsversagungen, Be-

rufspflichtverletzungen, Maßnah-
men in einem berufsgerichtlichen 
Verfahren, Sperrungen und Lö-
schungen in den in Nummer 7 ge-
nannten Listen und Verzeichnissen 
sowie personenbezogene Daten 
im Zusammenhang mit der Richtli-
nie 2005/36/EG.“ 

 

 § 48 
Pflicht zur Verschwiegenheit; Auskünfte 
 
(1) Hinsichtlich der Pflicht zur Verschwie-
genheit gilt § 24 Abs. 1 entsprechend. 
 
(2) Die Ingenieurkammer-Bau darf perso-
nenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies 
zur rechtmäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach diesem Gesetz erforderlich ist. Zu die-
sem Zweck dürfen über Kammerangehörige, 
Gesellschaften nach § 33 und Personen, die 
einen Eintragungsantrag gestellt oder 
Dienstleistungen nach § 32 Abs. 2 Satz 1 
angezeigt haben, insbesondere folgende 
Daten verarbeitet werden: 
 
1.  Familien-, Vor- und Geburtsnamen, Ge-

schlecht, akademische Grade, 
2.  Geburtsdaten,  
3.  Anschriften der Wohnung sowie der be-

ruflichen Niederlassung,  
4.  Fachrichtung und Tätigkeitsart, 
5.  Angaben zur Berufsausbildung und bis-

herigen praktischen Tätigkeit, 
6.  Staatsangehörigkeit, Herkunfts- und 

Heimatstaat, 
7.  Angaben zur Eintragung in das Mitglie-

derverzeichnis oder die Liste der sonsti-
gen Beratenden Ingenieure und Ingeni-
eurinnen oder in ein Verzeichnis gemäß 
§ 32 Abs. 2 Satz 3 oder § 33 Abs. 1, 

8.  Eintragungsversagungen, Berufspflicht-
verletzungen, Maßnahmen in einem be-
rufsgerichtlichen Verfahren, Sperrungen 
und Löschungen in den in Nummer 7 
genannten Verzeichnissen. 

 
 
 

Die in Satz 2 Nr. 1, 3 und 4 genannten Da-
ten sowie die für die Eintragung nach § 30 
oder § 32 Abs. 2 Satz 3 jeweils maßgebliche 
Angabe zu Satz 2 Nr. 6 sind in das Mitglie-
derverzeichnis oder die Liste der sonstigen 
Beratenden Ingenieure und Ingenieurinnen 
oder in ein Verzeichnis gemäß § 32 Abs. 2 
Satz 3 oder § 33 Abs. 1 einzutragen. 
 

b) Absatz 3, Satz 2 erhält folgende 
Fassung:  

 
 

 (3) Jeder, der ein berechtigtes Interesse 
daran darlegt, hat ein Recht auf Auskunft 
aus dem Mitgliederverzeichnis, der Liste der 
sonstigen Beratenden Ingenieure und Inge-
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 „§ 24 Abs. 3 Sätze 2 und 3 und 

Abs. 4 bis 8 gilt entsprechend.“ 
 

nieurinnen nach § 29 Abs. 1 Satz 3 und den 
Verzeichnissen nach § 32 Abs. 2 oder § 33 
Abs. 1. § 24 Abs. 3 Sätze 2 und 3 und Abs. 
4 bis 7 gilt entsprechend. 
 

27. § 50 erhält folgende Fassung:  
 
 „§ 50 

Tätigkeit des Eintragungsausschusses 
 
(1) Der Eintragungsausschuss trifft die 
Entscheidungen, die sich auf die Lis-
ten der Beratenden Ingenieurinnen 
und Ingenieure nach § 29 Abs. 1 und 
die Verzeichnisse nach den §§ 32 
Abs. 2 und 33 Abs. 1 beziehen. Die 
Entscheidung ist innerhalb kürzester 
Frist, spätestens jedoch binnen drei 
Monaten nach Einreichung der voll-
ständigen Unterlagen zu treffen.  
 
(2) § 26 Abs. 2 bis 4 gilt entspre-
chend.“ 

 

  
 
§ 50  
Tätigkeit des Eintragungsausschusses 
 
§ 26 gilt entsprechend. 
 

28. § 52 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Absatz 1 wird hinter Satz 3 fol-
gender Satz 4 angefügt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Satz 3 gilt nicht bei einem außer-

dienstlichen Verhalten, das nicht 
Gegenstand eines Disziplinarver-
fahrens gewesen ist.“ 

 

 § 52  
Sachliche Zuständigkeit 
 
(1) Die Berufsgerichte für Architekten, Archi-
tektinnen, Stadtplaner und Stadtplanerinnen 
ahnden die Verletzung beruflicher Pflichten 
und Mitgliedspflichten der Mitglieder der Ar-
chitektenkammer und der in das Verzeichnis 
nach § 7 Abs. 2 Satz 4 eingetragenen aus-
wärtigen Architekten und Architektinnen so-
wie der auswärtigen Stadtplaner und Stadt-
planerinnen. Die Berufsgerichte für Beraten-
de Ingenieure und Ingenieurinnen sowie In-
genieure und Ingenieurinnen im Bauwesen 
ahnden die Verletzung beruflicher Pflichten 
und Mitgliedspflichten der Mitglieder der In-
genieurkammer-Bau, der in das Verzeichnis 
nach § 32 Abs. 2 Satz 4 eingetragenen aus-
wärtigen Beratenden Ingenieure und Ingeni-
eurinnen sowie der sonstigen Beratenden 
Ingenieure und Ingenieurinnen nach § 29 
Abs. 1 Satz 3, die nicht Mitglieder der Inge-
nieurkammer-Bau sind. Kammermitglieder, 
die Beamte oder Beamtinnen sind, unterlie-
gen, soweit sie ihre Beamtenpflichten ver-
letzt haben, nicht der Berufsgerichtsbarkeit. 
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b) Absatz 2, Satz 1 Buchstabe e er-

hält folgenden Wortlaut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Löschung der Eintragung in den 

Listen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 (§ 6 
Satz 1 Buchstabe e) oder nach § 
29 Abs. 1 (§ 31 Satz 1 Buchstabe 
e) oder der Eintragung in die Ver-
zeichnisse nach § 7 Abs. 2 Satz 4 
oder § 32 Abs. 2 Satz 4,“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Absatz 2, Satz 3 enthält folgenden 
Wortlaut: „Auf eine Maßnahme 
nach Satz 1 Buchstaben a, c oder 
d kann neben einer Maßnahme 
nach Satz 1 Buchstabe b erkannt 
werden.“  

 
d) In Absatz 2 wird folgender Satz 4 

angefügt:  
 

„Eine Berufspflichtverletzung, die eine 
Maßnahme nach Satz 1 Buchstaben b 
bis f rechtfertigt, kann auch nach Be-
endigung der Mitgliedschaft geahndet 
werden.“ 

 (2) Die Berufsgerichte können erkennen auf 
 
a)  Verweis,  
b)  Geldbuße bis 50 000,- Euro,  
c)  Verlust von Ämtern in der Architekten-

kammer oder der Ingenieurkammer-Bau 
und der Fähigkeit, Ämter zu bekleiden,  

d)  die Aberkennung des Wahlrechts und 
der Wählbarkeit zu den Organen der Ar-
chitektenkammer, ihrer Ausschüsse und 
Einrichtungen für eine Dauer von bis zu 
5 Jahren, 

e)  Löschung der Eintragung in den Listen 
nach § 3 Abs. 1 (§ 6 Buchstabe e) oder 
nach § 29 Abs. 1 (§ 31 Buchstabe e) 
oder der Eintragung in die Verzeichnis-
se nach § 7 Abs. 2 Satz 4 oder § 32 
Abs. 2 Satz 4,  

f)  Ausschluss aus der Ingenieurkammer-
Bau, wenn ein freiwilliges Mitglied der 
Kammer betroffen ist. 

 
In den Fällen des Satzes 1 Buchstabe e be-
stimmt das Berufsgericht einen Zeitraum von 
mindestens 3 und höchstens 7 Jahren, in-
nerhalb dessen eine erneute Eintragung zu 
versagen ist. 
 
Auf eine Maßnahme nach den Buchstaben 
a, c oder d kann neben einer Maßnahme 
nach Buchstabe b erkannt werden.  
 

 
 

 (3) Gegenüber einer Gesellschaft nach § 8 
oder nach § 33 können die Berufsgerichte 
erkennen auf 
 
a)  Verweis, 
b)  Geldbuße bis zu 200.000,- Euro,  
c)  Löschung der Eintragung aus dem Ver-

zeichnis nach § 8 Abs. 1 oder nach § 33 
Abs. 1. 
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(4) Die Verfolgung der Verletzung beruflicher 
Pflichten verjährt in fünf Jahren. Für den Be-
ginn, das Ruhen und die Unterbrechung der 
Verjährung gelten § 78a Satz 1 sowie die §§ 
78b und 78c Abs. 1 bis 4 StGB entspre-
chend. 
 

29. § 54 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  
 
 
 „(1) Die Vorsitzenden und die berufs-

richterlichen Beisitzer der Landesbe-
rufsgerichte und die Vertreter dieser 
Berufsrichter werden vom Justizminis-
terium, die Vorsitzenden der Berufsge-
richte und deren Vertreter werden vom 
Justizministerium oder von einer von 
diesem bestimmten Stelle für die Dau-
er von fünf Jahren bestellt.“ 

 

 § 54 
Bestellung der Berufsrichter 
 
(1) Die Vorsitzenden der Berufsgerichte so-
wie die Vorsitzenden und die berufsrichterli-
chen Beisitzer der Landesberufsgerichte und 
die Vertreter dieser Berufsrichter werden von 
der Landesregierung für die Dauer von fünf 
Jahren bestellt. 
 
(2) Wird während der Amtszeit die Bestel-
lung neuer oder weiterer Richter erforderlich, 
so werden sie nur für den Rest der Amtszeit 
bestellt. 
 

30. § 56 wird wie folgt geändert:  
 
 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 52 Abs. 2 Buchstaben a bis d“ 
durch die Angabe „§ 52 Abs. 2 
Satz 1 Buchstaben a bis d“ und die 
Angabe „§ 52 Abs. 2 Buchstabe c“ 
durch die Angabe „§ 52 Abs. 2 
Satz 1 Buchstabe c“ ersetzt.  

 

 § 56 
Amtsunfähigkeit der ehrenamtlichen Bei-
sitzer 
 
(1) Als ehrenamtliche Beisitzer sind Perso-
nen nicht wählbar, gegen welche auf Maß-
nahmen nach § 52 Abs. 2 Buchstaben a bis 
d rechtskräftig erkannt worden ist, es sei 
denn, dass seit dem Eintritt der Rechtskraft 
mindestens fünf Jahre verstrichen und in 
den Fällen des § 52 Abs. 2 Buchstabe c die 
Maßnahme nicht mehr wirksam ist. Schwebt 
gegen ein Kammermitglied ein berufsgericht-
liches Verfahren, das den Ausspruch einer 
Maßnahme nach § 52 Abs. 2 erwarten lässt, 
soll von einer Wahl abgesehen werden. 
 
(2) Ein ehrenamtlicher Beisitzer verliert sein 
Amt, wenn gegen ihn rechtskräftig auf eine 
Maßnahme nach § 52 Abs. 2 erkannt wor-
den ist. 
 

b) In Absatz 3 wird Satz 2 wie folgt 
formuliert:  

 
 
 
 „Das Amt eines Beisitzers erlischt 

im Zeitpunkt der Übernahme eines 
Amtes im Sinne von § 53 Abs. 6, 
es sei denn, der Beisitzer ist im 

 (3) Ein ehrenamtlicher Beisitzer ist seines 
Amtes zu entheben, wenn er sich einer 
Straftat oder einer Verletzung seiner Berufs-
pflicht schuldig macht, die ihn als unwürdig 
erscheinen lassen, das Amt eines Beisitzers 
auszuüben. Er ist von seinem Amt zu ent-
binden, wenn er nach § 53 Abs. 6 nicht beru-
fen werden konnte oder nicht mehr berufen 
werden kann. Er kann von seinem Amt ent-



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/6886 

 41

Zeitpunkt der Übernahme des Am-
tes im Sinne von § 53 Abs. 6 in ei-
nem laufenden berufgerichtlichen 
Verfahren tätig; dann ist er nach 
dem in Satz 4 vorgesehenen Ver-
fahren von seinem Amt als ehren-
amtlicher Beisitzer zu entbinden.“ 

 

bunden werden, 
 
a)  wenn er aus Gesundheitsgründen nicht 

mehr in der Lage ist, sein Amt ord-
nungsgemäß auszuüben,  

b)  wenn ihm aus anderen zwingenden 
Gründen die weitere Ausübung seines 
Amtes nicht mehr zugemutet werden 
kann. 

 
Die Entscheidung trifft das Landesberufsge-
richt im Falle der Sätze 1 und 2 auf Antrag 
des Präsidenten des Gerichts, im Falle des 
Satzes 3 Buchstabe a auf Antrag des Präsi-
denten des Gerichts oder des ehrenamtli-
chen Beisitzers und im Falle des Satzes 3 
Buchstabe b auf Antrag des ehrenamtlichen 
Beisitzers durch Beschluss. Der ehrenamtli-
che Beisitzer ist vor der Entscheidung zu hö-
ren. 
 

31. In § 58 Abs. 3 wird nach Satz 1 fol-
gender Satz 2 angefügt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Tritt der Beschuldigte nach Anhän-
gigkeit eines Antrags aus der antrag-
stellenden Kammer aus, kann diese 
den Antrag auch nach Zustellung des 
Eröffnungsbeschlusses zurückneh-
men.“ 

 

 § 58  
Eröffnungsantrag 
 
(1) Den Antrag auf Eröffnung eines berufs-
gerichtlichen Verfahrens kann die jeweilige 
Kammer oder die Aufsichtsbehörde bei dem 
Berufsgericht stellen. 
 
(2) Alle Angehörigen einer der Kammern und 
alle sonstigen Beratenden Ingenieure und 
Ingenieurinnen nach § 29 Abs. 1 Satz 3, die 
nicht Mitglied der Ingenieurkammer-Bau 
sind, sowie die bei den Kammern registrier-
ten Gesellschaften können die Eröffnung ei-
nes berufsgerichtlichen Verfahrens gegen 
sich beantragen, um sich von dem Verdacht 
der Verletzung beruflicher Pflichten zu reini-
gen. Satz 1 gilt entsprechend für auswärtige 
Architekten und Architektinnen, Stadtplaner 
und Stadtplanerinnen sowie für auswärtige 
Beratende Ingenieure und Ingenieurinnen. 
 
(3) Die Antragsberechtigten können den An-
trag nur bis zur Zustellung des Eröffnungs-
beschlusses zurücknehmen. 
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32. In § 60 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort 

„Bescheid“ durch das Wort „Be-
schluss“ ersetzt.  

 

 § 60  
Entscheidung über den Eröffnungsantrag 
 
(1) Offensichtlich unzulässige oder unbe-
gründete Anträge auf Eröffnung eines be-
rufsgerichtlichen Verfahrens kann der Vor-
sitzende des Gerichts ohne weiteres durch 
Bescheid zurückweisen. Das gleiche gilt, 
wenn die Durchführung eines Verfahrens 
wegen der Geringfügigkeit der erhobenen 
Beschuldigung nicht erforderlich erscheint. 
Der Beschluss ist zu begründen. 
 
(2) Wird der Antrag nicht zurückgewiesen, 
so stellt ihn der Vorsitzende dem Beschul-
digten zu mit der Aufforderung, sich inner-
halb von zwei Wochen zu dem Antrag zu 
äußern. 
 
(3) Gegen die Zurückweisung des Antrages 
kann der Antragsteller innerhalb von zwei 
Wochen nach Zustellung die Beschlussfas-
sung des Berufsgerichts beantragen.  
 

  § 89 
Auslagen 
 
(1) Die dem Beschuldigten erwachsenen 
notwendigen Auslagen sind im Falle eines 
Freispruchs oder einer Einstellung nach § 80 
Abs. 2 der Staatskasse aufzuerlegen. 
 
(2) Wird auf eine der in § 52 Abs. 2 genann-
ten Maßnahmen erkannt oder das Verfahren 
nach § 69 Abs. 1 eingestellt, so werden die 
dem Beschuldigten erwachsenen notwendi-
gen Auslagen teilweise oder ganz der 
Staatskasse auferlegt, soweit es unbillig wä-
re, den Beschuldigten damit zu belasten. 
Satz 1 gilt auch, wenn die zur Last gelegten 
Verletzungen beruflicher Pflichten nur zum 
Teil die Grundlage der Verurteilung bilden 
oder durch Untersuchungen zur Aufklärung 
bestimmter belastender oder entlastender 
Umstände dem Beschuldigten besondere 
Auslagen erwachsen und diese Untersu-
chungen zugunsten des Beschuldigten aus-
gegangen sind. 
 
(3) Wird ein Rechtsmittel von der jeweiligen 
Kammer oder der Aufsichtsbehörde zuun-
gunsten des Beschuldigten eingelegt und 
wird es zurückgenommen oder bleibt es er-
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folglos, so sind die dem Beschuldigten im 
Rechtsmittelverfahren erwachsenen not-
wendigen Auslagen der Staatskasse aufzu-
erlegen. Dasselbe gilt, wenn ein von der 
Kammer oder der Aufsichtsbehörde zuguns-
ten des Beschuldigten eingelegtes Rechts-
mittel Erfolg hat. 
 
(4) Hat der Beschuldigte das Rechtsmittel 
beschränkt und hat es Erfolg, so sind die 
notwendigen Auslagen des Beschuldigten 
der Staatskasse aufzuerlegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. In § 89 Abs. 8 Nr. 1 wird nach dem 

Wort „gelten“ das Komma durch das 
Wort „und“ ersetzt.  

 

 (5) Hat ein Rechtsmittel teilweise Erfolg, so 
sind die notwendigen Auslagen des Be-
schuldigten teilweise oder ganz der Staats-
kasse aufzuerlegen, soweit es unbillig wäre, 
den Beschuldigten damit zu belasten. 
 
(6) Notwendige Auslagen, die dem Beschul-
digten durch schuldhafte Säumnis erwach-
sen sind, werden der Staatskasse nicht auf-
erlegt. 
 
(7) Die notwendigen Auslagen des Beschul-
digten werden der Staatskasse nicht aufer-
legt, wenn der Beschuldigte die Einleitung 
des berufsgerichtlichen Verfahrens dadurch 
veranlasst hat, dass er vorgetäuscht hat, die 
ihm zur Last gelegte Verletzung beruflicher 
Pflichten begangen zu haben. Es kann da-
von abgesehen werden, die notwendigen 
Auslagen des Beschuldigten der Staatskas-
se aufzuerlegen, wenn der Beschuldigte das 
berufsgerichtliche Verfahren dadurch veran-
lasst hat, dass er sich selbst in wesentlichen 
Punkten wahrheitswidrig oder in Wider-
spruch zu seinen späteren Erklärungen be-
lastet oder wesentliche entlastende Umstän-
de verschwiegen hat, obwohl er sich zu dem 
ihm gegenüber erhobenen Vorwurf geäußert 
hat. 
 
(8) Zu den notwendigen Auslagen gehören 
auch 
 
1.  die Entschädigung für eine notwendige 

Zeitversäumnis nach den Vorschriften, 
die für die Entschädigung von Zeugen 
gelten, 

2.  die Gebühren und Auslagen eines 
Rechtsanwalts, soweit sie nach § 91 
Abs. 2 ZPO zu erstatten wären, sowie 
die Auslagen eines sonstigen Beistan-
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des. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. In § 91 Abs. 3 wird die Angabe „§ 52 

Abs. 2 Buchstaben c bis f“ durch die 
Angabe „§ 52 Abs. 2 Satz 1 Buchsta-
ben c bis f“ ersetzt.  

 

 § 91 
Vollstreckung 
 
(1) Die auf Grund dieses Gesetzes ergange-
nen Entscheidungen sind vollstreckbar, so-
bald sie rechtskräftig sind. 
 
(2) Ein Verweis gilt mit dem Eintritt der 
Rechtskraft des Urteils als vollstreckt. 
 
(3) Die unter § 52 Abs. 2 Buchstaben c bis f 
aufgeführten Maßnahmen werden mit dem 
Eintritt der Rechtskraft des Urteils wirksam. 
 

 
 
 
35. In § 92 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe 

„§ 52 Abs. 2 Buchstabe d, e oder f“ 
durch die Angabe „§ 52 Abs. 2 Satz 1 
Buchstabe d, e oder f“ und die Anga-
be „§ 52 Abs. 2 Buchstabe d“ durch 
die Angabe „§ 52 Abs. 2 Satz 1 Buch-
stabe d“ ersetzt.  

 

 § 92  
Aufhebung von Maßnahmen 
 
(1) Sind im berufsgerichtlichen Verfahren 
Maßnahmen nach § 52 Abs. 2 Buchstabe d, 
e oder f verhängt worden, so kann das Lan-
desberufsgericht auf Antrag der betroffenen 
Person frühestens zwei Jahre nach Rechts-
kraft des Urteils durch Beschluss  
 
a)  die Rechte aus der Mitgliedschaft wie-

der zuerkennen (§ 52 Abs. 2 Buchstabe 
d) oder 

b)  feststellen, dass das frühere Urteil und 
die es tragenden Gründe einer Wieder-
eintragung nicht entgegenstehen. 

 
Die Antragsberechtigten sind zu hören. 
 
(2) Der Beschluss ist auch im Falle der Ab-
lehnung zu begründen, von dem Vorsitzen-
den und den Beisitzern zu unterzeichnen 
und der betroffenen Person, ihrem Beistand 
sowie den Antragsberechtigten zuzustellen. 
 
(3) Wird der Antrag abgelehnt, so ist ein er-
neuter Antrag frühestens zwei Jahre nach 
Zustellung des Beschlusses zulässig. 
 

36. § 101 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 

 § 101 
Rechtsverordnungen und Verwaltungs-
vorschriften 
 
(1) Das für das Bauberufsrecht zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die zur Durchführung dieses 
Gesetzes notwendigen Vorschriften über 
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a) In Absatz 1 Nr. 3 wird die Angabe 
„des Gesetzes über den Versiche-
rungsschutz vom 30. Mai 1908 
(RGBl. S. 263), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 5. Oktober 1994 
(BGBl. I S. 2911)“ durch die Anga-
be „des Gesetzes über den Versi-
cherungsvertrag vom 30. Mai 1908 
(RGBl. S. 263), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. November 
2007 (BGBl. I S. 2631)“ ersetzt.  

 

 
1.  die Verfahren vor den Eintragungsaus-

schüssen einschließlich der für die Ein-
tragung in die Architektenlisten, Stadt-
planerliste und in die Listen der Bera-
tenden Ingenieure und Ingenieurinnen 
und für die Registrierung auswärtiger 
Architekten und Architektinnen sowie 
auswärtiger Stadtplaner und Stadtplane-
rinnen sowie auswärtiger Beratender In-
genieure und Ingenieurinnen vorzule-
genden Nachweise, 

2.  die Zusammensetzung des Sachver-
ständigenausschusses (§ 4 Abs. 5) so-
wie das Verfahren, 

3.  die nähere Ausgestaltung der in §§ 8 
Abs. 3, 22 Abs. 2 Nr. 5, 33 Abs. 2 und 
46 Abs. 2 Nr. 5 enthaltenen Haftpflicht-
versicherungspflicht, die Festsetzung 
einer Mindestversicherungssumme, die 
Möglichkeit der Ersetzung der Berufs-
haftpflichtversicherung durch gleichsam 
geeignete Mittel sowie die für die Über-
wachung des Versicherungsschutzes 
und die nach § 158c des Gesetzes über 
den Versicherungsschutz vom 30. Mai 
1908 (RGBl. S. 263), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 5. Oktober 1994 
(BGBl. I S. 2911), zuständigen Stellen 
aufgeführt sind, 

4.  die Anforderungen an die praktische Tä-
tigkeit vor Eintragung in die Architekten-
listen, die Stadtplanerliste oder die Lis-
ten der Beratenden Ingenieurinnen und 
Ingenieure einschließlich der zu besu-
chenden Weiterbildungsmaßnahmen,  

 
zu erlassen. 
 

 
 
 
 
b) In Absatz 2 Nr. 1 wird die Angabe 

„Regelungen zur Umsetzung der 
RL 85/384/EWG, der RL 
89/48/EWG und sonstiger ergän-
zender Richtlinien“ durch die Wör-
ter „Regelungen zur Umsetzung 
von Richtlinien des Europäischen 
Parlaments und des Rates der Eu-
ropäischen Union“ ersetzt.  

 

 (2) Das für das Bauberufsrecht zuständige 
Ministerium wird ferner ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung 
 
1.  Regelungen zur Umsetzung der RL 

85/384/EWG, der RL 89/48/EWG und 
sonstiger ergänzender Richtlinien, so-
weit sie die bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften ergänzen und diese in ihrer 
zweckentsprechenden Durchführung si-
chern, zu erlassen und 

 
 
2.  weitere Fachrichtungen des Bauwesens 

im Sinne des § 29 Abs. 2 zu bestimmen. 
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(3) Das für das Bauberufsrecht zuständige 
Ministerium erlässt die zur Durchführung 
dieses Gesetzes erforderlichen Verwal-
tungsvorschriften. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. In § 102 Satz 2 wird die Angabe „§ 31 

Buchstabe d“ durch die Angabe „§ 31 
Satz 1 Buchstabe d“ ersetzt.  

 

 § 102 
Fortführung der Berufsbezeichnung
"Beratender Ingenieur" und "Beratende 
Ingenieurin" 
 
Wer bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes als 
"Beratender Ingenieur" oder "Beratende In-
genieurin" in die Liste nach § 29 Abs. 1 ein-
getragen war, darf die Berufsbezeichnung 
weiterhin führen, auch wenn die Vorausset-
zungen des § 27 Abs. 2 nicht erfüllt sind. 
§ 31 Buchstabe d bleibt unberührt. 
 

38. In § 103 wird nach Satz 1 folgender 
Satz 2 angefügt:  

 
 
 „Die Landesregierung berichtet dem 

Landtag bis zum 31. Dezember 2013 
und danach alle fünf Jahre über die 
Erfahrungen mit diesem Gesetz.“ 

 

 § 103 
In-Kraft-Treten 
 
Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 
 

Artikel II 
In-Kraft-Treten 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner 
Verkündung in Kraft.  
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Begründung 
 
I. Allgemein 
 
Mit dem Gesetzentwurf zur Änderung des Baukammerngesetzes soll hauptsächlich die 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen in nationales Recht umgesetzt werden. Dies soll, wie bereits zuvor 
bei der Architektenrichtlinie 384/85/EG und der Hochschuldiplomrichtlinie 48/89/EG in der 
Weise geschehen, dass möglichst offene Formulierungen auf die nach dem Recht der Euro-
päischen Union anzuerkennenden Ausbildungsabschlüsse verweisen, um nicht jede Ergän-
zung der Richtlinien durch gesetzgeberisches Handeln nachvollziehen zu müssen. Dort, wo 
die Richtlinie ins Einzelne gehende Maßgaben und Anforderungen enthält, werden diese in 
den Gesetzestext übernommen. Falls die Ausführungen der Richtlinie zu umfangreich bzw. 
nur für Ausnahmefälle gedacht sind, wird auf die jeweilige Vorschrift der Richtlinie verwiesen. 
 
Die Umsetzung der Berufsqualifikationsrichtlinie erfolgt in der Weise, dass entsprechende 
Regelungen des im September 2006 von der Bauministerkonferenz verabschiedeten Mus-
terarchitektengesetzes weitestgehend übernommen werden.  
 
Weitere Änderungen des Gesetzes erfolgen mit dem Ziel, Vorschriften zu straffen, das Be-
stellungsverfahren von Richtern der Berufsgerichte zu vereinfachen und in der praktischen 
Anwendung des Gesetzes erkannte Unklarheiten zu beseitigen.  
 
 
II. Im Einzelnen: 
 
Zu 2.)  
Die Ergänzungen in § 1 tragen der Tatsache Rechnung, dass ein möglichst geringer 
Verbrauch von Energie zum maßgeblichen Kriterium bei der Planung baulicher Anlagen ge-
worden ist und daher auch bei der Darstellung der Berufsaufgaben hervorgehoben werden 
sollte. 
 
Zu 3.)  
Die in § 2 Abs. 1 eingefügte Pflicht der Architektenkammer, die Listen der Fachrichtungen zu 
führen, war bislang in § 3 Abs. 1 enthalten. Diese Vorschrift enthielt ansonsten nur Regelun-
gen, die die Tätigkeit des Eintragungsausschusses betreffen; sie wurde gestrichen und ihr 
Inhalt aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Gesetzes auf andere Vorschriften verteilt. 
In § 2 Abs. 2 wurden die Wörter „auch in fremdsprachlicher Übersetzung“ gestrichen, weil 
das Baukammerngesetz nur das Führen der in Deutschland gebräuchlichen Be-
rufsbezeichnung und nicht etwa fremdsprachlicher Berufsbezeichnungen regeln will. 
 
Zu 4.) 
§ 3 enthielt im Wesentlichen Regelungen über die Eintragung und Löschung durch den Ein-
tragungsausschuss. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Gesetzes wurden diese Re-
gelungen in den § 26 BauKaG verlagert, der die Tätigkeit des Eintragungsausschusses re-
gelt. 
 
Zu 5.) 
§ 4 wird wegen der sich aus der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG ergebenden umfang-
reichen Änderungen der Absätze 3 bis 5 neu gefasst. 
 
In § 4 Abs. 1 Buchst. a) wird nunmehr auch für die Fachrichtungen Innenarchitektur, Land-
schaftsarchitektur und Stadtplanung eine Mindestregelstudiendauer von vier Jahren gefor-
dert. Damit wird einer Anregung des Städtetags, der Architektenkammer und zahlreicher Be-
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rufsverbände entsprochen. Die Regelung soll gewährleisten, dass im Sinne eines effektiven 
Verbraucherschutzes alle Personen, die die geschützten Berufsbezeichnungen führen, ver-
gleichbar hoch qualifiziert sind.  
 
In Absatz 3 werden zur besseren Lesbarkeit des Gesetzes durch Klammerzusatz Kurzfor-
men der Begriffe „Mitgliedstaat der Europäischen Union“ (Mitgliedstaat) und „Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum“ (Vertragsstaat) eingeführt. Diese 
Kurzformen werden auch im weiteren Gesetzestext verwendet. 
 
Mit Absatz 3 Satz 2 wird unter Verweis auf die Berufsqualifikationsrichtlinie deren Inhalt für 
die von anderen Mitgliedsstaaten verliehenen Ausbildungsnachweise umgesetzt. Wie bereits 
bei der Umsetzung der Architektenrichtlinie werden die von der Berufsqualifikationsrichtlinie 
genannten Ausbildungsnachweise automatisch anerkannt. Absatz 3 Satz 3 erweitert diesen 
Grundsatz auf Drittstaatsangehörige, die nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft 
den Angehörigen der Mitgliedsstaaten gleichgestellt sind.  
 
In Absatz 4 werden Fälle geregelt, in denen (Hochbau-)Architektinnen- und Architekten nicht 
die in Absatz 3 zitierten (Regel-)Ausbildungsabschlüsse erlangt haben, sondern andere Aus-
bildungsnachweise vorlegen, die ausnahmsweise auf der Grundlage der Koordinierung der 
Mindestanforderungen an die Ausbildung ebenfalls zur Anerkennung führen sollen. Der hier 
zitierte Artikel 10 Buchstaben b), c), d) und g) der Richtlinie 2005/36/EG macht deutlich, dass 
es sich hierbei um besondere Ausnahmefälle handeln soll. Satz 2 enthält wiederum eine ent-
sprechende Regelung für Drittstaatsangehörige. Satz 3 enthält eine Regelung, wonach auch 
Personen einzutragen sind, die in einem Mitgliedsstaat die Berufsbezeichnung führen dürfen, 
weil sie sich durch besondere Leistungen auf dem Gebiet der Architektur besonderes ausge-
zeichnet haben (entsprechend der auch im Baukammerngesetz existierenden so genannten 
„Genieregelung“). 
 
Absatz 5 formuliert entsprechend dem vorangegangenen Absatz die Anerkennungs-
voraussetzungen für die Fachrichtungen der Innen- und Landschaftsarchitektur und der 
Stadtplanung. Auch hier wird zunächst die Anerkennung gleichwertiger Studienabschlüsse 
geregelt, anschließend werden entsprechend der Richtlinie die Mindestanforderungen dar-
gestellt, die an andere, nach dem Recht des jeweiligen Mitgliedsstaats zulässige Ausbil-
dungsnachweise zu stellen sind.  
 
Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden zu den Absätzen 6 bis 8. 
 
Mit dem neu eingefügten Absatz 9 werden die Artikel 50 und 51 der Richtlinie 2005/36/EG 
umgesetzt. Darin wird zum einen geregelt, welche Unterlagen für das Eintragungsverfahren 
vorzulegen sind, zum anderen hat die eintragende Kammer den Eingang der Unterlagen zu 
bestätigen und auf noch fehlende Unterlagen hinzuweisen.  
 
Der neu eingefügte Absatz 10 trägt Artikel 60 der Richtlinie 2005/36/EG Rechnung, in dem 
festgelegt ist, dass die Mitgliedsstaaten der Kommission alle zwei Jahre einen Bericht über 
die Anwendung des eingeführten Systems vorlegen. Danach muss auch eine statistische 
Aufstellung der aufgrund der Richtlinie getroffenen Entscheidungen vorgelegt werden. Mit 
der Regelung des § 4 Abs. 10 wird die Kammer dazu verpflichtet, die entsprechenden Daten 
zu erheben und statistisch aufzubereiten. 
 
Zu 6.) 
§ 5 Abs. 3 enthielt bislang eine Regelung, wonach Personen, die nicht Angehörige der Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaften waren, die Eintragung dann versagt werden 
konnte, wenn die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet war. Diese Regelung wird gestrichen, 
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weil sie in dem Zeitraum der Geltung des Baukammerngesetzes und des Architektengeset-
zes Nordrhein-Westfalen keinerlei praktische Relevanz erlangt hat.  
 
Zu 7.) 
Der in § 6 Satz 1 neu eingefügte Buchstabe f) soll es der Architektenkammer ermöglichen, 
im Falle wiederholter oder gröblicher Verletzung von Mitgliedspflichten eine Mitgliedschaft in 
der Kammer beenden zu können. Eine derartige Regelung wurde erforderlich, weil es sich 
hierbei um Fälle handelt, die zum einen nicht geeignet sind, Gegenstand eines berufsgericht-
lichen Verfahrens mit dem Ziel einer Entfernung aus der Kammer zu werden, zum anderen 
häufig auch nicht vom Tatbestandsmerkmal einer allgemeinen Unzuverlässigkeit erfasst 
wurden. Gleichwohl gibt es nach der Aussage beider Kammern Mitglieder, die sich über Jah-
re hinweg weigern, ihre Mitgliedsbeiträge zu entrichten und mit dieser Haltung bei den Kam-
mern großen Verwaltungsaufwand und Kosten verursachen. 
 
In Satz 2 wurde auf Anregung der Baukammern die Möglichkeit, die Mitgliedschaft bei einem 
vorübergehenden Auslandsaufenthalt ruhen zu lassen, auf einen Zeitraum von maximal 10 
Jahren verlängert.  
 
Der neu eingefügte Satz 3 bezieht sich auf die Möglichkeit der Löschung wegen der Verlet-
zung von Mitgliedspflichten und erlegt es der Architektenkammer auf, das Mitglied über die 
Konsequenzen der wiederholten Verletzung von Mitgliedspflichten zu informieren. Dies dient 
dem Schutz des Mitglieds, das davor bewahrt werden soll, überraschend aus der Kammer 
ausgeschlossen zu werden.  
 
Zu 8). 
Auch § 7 wird wegen der umfangreichen Änderungen in den Absätzen 1, 2 und 3 aufgrund 
der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG insgesamt neu gefasst.  
 
Der neu formulierte § 7 Abs. 1 Satz 3 setzt die Erleichterungen im Dienstleistungsverkehr 
um, die Artikel 5 der Richtlinie 2005/36/EG vorgibt. Satz 3 erweitert den Anwendungsbereich 
auf Drittstaatsangehörige, die nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft den Angehö-
rigen von Mitgliedsstaaten gleichgestellt sind. Der neu eingefügte Satz 3 in § 7 Abs. 2 führt 
für Angehörige von Mitgliedsstaaten und diesen gleichgestellte Personen die Nachweise auf, 
die aufgrund von Artikel 7 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG seitens der Mitgliedsstaaten ge-
fordert werden dürfen.  
 
Der neu eingefügte Absatz 3 stellt klar, dass auswärtige Architekten und Stadtplaner inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland nur einmal den Nachweis führen müssen, ihnen daher 
nicht von jeder Kammer eines Bundeslandes erneut eine Bescheinigung über den Nachweis 
ausgestellt werden muss. Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. Die früher in dieser Vor-
schrift enthaltene Möglichkeit, auswärtigen Architektinnen und Architekten das Führen der 
Berufsbezeichnung auch dann zu versagen, wenn hinsichtlich ihres (außereuropäischen) 
Herkunftsstaates die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet war, wird gestrichen, da es auf-
grund der in der Praxis gewonnenen Erkenntnisse einer solchen Regelung nicht bedarf.  
 
Zu 9.) 
Redaktionelle Anpassung an § 20 Abs. 1 Nr. 1. 
 
Zu 10.) 
Berichtigung 
 
Zu 11.) 
In § 17 Abs. 2 werden die Wörter „die Anzahl der zu wählenden Vertreter und Vertreterinnen“ 
gestrichen, weil sie angesichts des sonstigen Textes der Regelung, der bereits umfassend 
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die Modalitäten der Wahlen den Regelungen der Wahlordnung unterwirft, überflüssig waren 
und auf einem redaktionellen Versehen beruhten.  
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Zu 12.) 
Durch die Streichung in § 18 Abs. 1 Nr. 4 kann auch der Kammervorstand über die Beteili-
gung an Unternehmen und die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden entscheiden. An-
gesichts der Tatsache, dass die Vertreterversammlung als maßgebliches Beschlussorgan 
der Kammer nur einmal jährlich zusammentritt, wird mit dieser Änderung die Handlungsfä-
higkeit der Kammer deutlich verbessert. Da die Vertreterversammlung die Möglichkeit behält, 
ihr nicht genehme Entscheidungen des Vorstands zu widerrufen bzw. bestimmte Mitglied-
schaften und Beteiligungen von vornherein zu untersagen, ist nicht zu befürchten, dass die 
Kompetenzen der Vertreterversammlung durch die auf Anregung beider Kammern vorge-
nommene Änderung unvertretbar geschmälert werden. 
 
Durch die Ergänzung des § 18 Abs. 1 Nr. 5 wird klargestellt, dass das zuständige Organ der 
Architektenkammer für die Wahl der Mitglieder des Sachverständigenausschusses die Ver-
treterversammlung ist.  
 
Durch die Änderung von § 18 Abs. 3 werden künftig Regelungen über die Beschlussfähigkeit 
der Vertreterversammlung und weitere diese betreffende Regelungen in der Hauptsatzung 
näher bestimmt anstelle in der bislang hierfür vorgeschriebenen Wahlordnung zur Vertre-
terversammlung. Diese Regelungen sind systematisch besser in der Hauptsatzung zu tref-
fen. 
Die Änderung in Absatz 5 ist redaktioneller Natur. 
§ 18 Abs. 6 Satz 2 kann entfallen, weil sich die materielle Regelung bereits aus § 18 Abs. 3 
ergibt. 
 
Zu 13.) 
Der in § 19 Abs. 1 wieder eingefügte Satz 2 ist bei der letzten Novellierung des Bau-
kammerngesetzes offenbar aufgrund eines redaktionellen Versehens entfallen. Er ist jedoch 
erforderlich, um deutlich zu machen, aus welchen Personen der Kammervorstand besteht.  
 
Zu 14.) 
In § 24 Abs. 2 Satz 1 wird die Nr. 8 ergänzt, um die Auskunftsbefugnisse der Archi-
tektenkammer aufgrund der Richtlinie 2005/36/EG. 
 
Die Ergänzung des § 24 Abs. 5 durch einen neuen Satz 3 dient dazu, in den Fällen eines Di-
rektanspruchs gegenüber dem Versicherer gem. § 115 VVG den betroffenen Verbrauchern 
die erforderlichen Informationen zu verschaffen. 
 
Der neue Satz 2 in Absatz 6 bestimmt die Zuständigkeit der Architektenkammer zur Erteilung 
von Auskünften oder Bescheinigungen, die aufgrund der Richtlinie 2005/36/EG erforderlich 
werden können. Die Richtlinie enthält entsprechende Anforderungen, z. B. in den Artikeln 8 
und 56 (Verwaltungszusammenarbeit der Behörden von Aufnahme- und Niederlassungsmit-
gliedsstaat) sowie Artikel 47 Abs. 1 (Bescheinigung von Berufserfahrung durch die Architek-
tenkammer). Um bei Änderungen der Richtlinie 2005/36/EG nicht sogleich landesrechtlichen 
Änderungsbedarf zu erzeugen, wird damit eine allgemeine Zuständigkeit für Auskünfte die-
ser Art eröffnet und die Kammer zur insoweit zuständigen Behörde im Sinne von Artikel 56 
der Richtlinie 2005/36/EG bestimmt. 
 
Zu 15.) 
Der neu eingefügte § 26 Abs. 1 greift die Regelungen auf, die bisher in § 3 Abs. 3 und 4 ent-
halten waren, strafft jedoch die darin enthaltenen Ausführungen, indem er die Zuständigkeit 
des Eintragungsausschusses für alle Entscheidungen, die sich auf die Listen der Fachrich-
tungen und das Gesellschaftsverzeichnis beziehen, zusammenfasst.  
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Die in Satz 2 aufgeführten Entscheidungsfristen beziehen sich ausschließlich auf die Fälle 
der Eintragung und ergeben sich aus Artikel 51 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG. Für aus-
wärtige Architekten und Stadtplaner, die in Ausübung ihrer Dienstleistungsfreiheit in 
Deutschland tätig sind, gelten die Regelungen des Artikel 51 Abs. 2 der Richtlinie nicht. 
Maßgebend für diese Gruppe ist vielmehr der Grundsatz des Artikel 5 Abs. 1, modifiziert 
durch Artikel 6 und Artikel 7 der Richtlinie 2005/36/EG. Daher verweist Satz 3, der sich auf 
die Verzeichnisse der auswärtigen Architekten und Stadtplaner bezieht, nur auf Satz 1 und 
nicht auf Satz 2. 
 
Zu 16.) 
Die Ergänzung in § 27 Abs. 1 beruht auf einer Anregung der Ingenieurkammer-Bau NRW. 
Sie soll deutlich machen, dass Ingenieurinnen und Ingenieure bei Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeiten nicht nur mitwirken, sondern diese auch eigenständig ausführen.  
 
Zu 17.) 
Die neu eingefügten Absätze 2 und 3 in § 30 dienen der Umsetzung der Richtlinie 
2005/36/EG, soweit diese für den Bereich der Ingenieure im Baukammerngesetz erfolgen 
kann.  
Da das Führen der Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ durch das Ingenieurge-
setz erfolgt, muss die Anerkennung auswärtiger Ausbildungsabschlüsse auch dort geregelt 
werden.  
Weil jedoch die Ingenieurkammer-Bau die Stelle ist, die Beratende Ingenieurinnen und Inge-
nieure auf ihren Antrag in der Ingenieurkammer-Bau NRW aufnimmt, musste ihr auch die für 
die Architektenkammer geregelte Befugnis zugestanden werden, die nach der Richtlinie 
2005/36/EG zulässigen Unterlagen von den antragstellenden Personen zu fordern. Gleich-
zeitig trifft die Ingenieurkammer-Bau dann auch die von der Richtlinie festgelegte Pflicht, den 
Eingang der Unterlagen innerhalb einer bestimmten Frist zu bestätigen und auf die ge-
gebenenfalls noch fehlenden Unterlagen hinzuweisen. 
 
Zu 18.) 
 
Die bisherigen Absätze 2 und 3 des § 30 werden zum neuen § 30 a). Diese neue Aufteilung 
zwischen einer Vorschrift über die Eintragung und einer Vorschrift über die Versagung der 
Eintragung entspricht den Regelungen im Architektenteil des Gesetzes und dient der besse-
ren Klarheit und Lesbarkeit der Vorschriften. Der bisherige § 30 Abs. 4, der die Gegenseitig-
keit von Eintragungsregelungen betraf, wird gestrichen. 
 
Zu 19.) 
 
Die Ergänzung des § 31 Satz 1 um einen neuen Buchstaben g) dient dazu, der Inge-
nieurkammer-Bau die Möglichkeit zu geben, Mitglieder, die ihre Mitgliedspflichten gröblich 
oder wiederholt verletzen, aus der Kammer zu entfernen. Dies betrifft vor allem Personen, 
die anhaltend die satzungsmäßigen Mitgliedsbeiträge nicht entrichten und auch auf Mahnun-
gen nicht reagieren. 
 
In Satz 2 wird die Möglichkeit, die Mitgliedschaft bei einer vorübergehenden Aus-
landsabwesenheit ruhen zu lassen, auf einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren verlängert. Dies 
entspricht einem in der Praxis mehrfach geäußerten Bedürfnis der Kammermitglieder.  
Der neu eingefügte Satz 3 soll vermeiden, dass Mitglieder, die etwa ihre Beiträge zum wie-
derholten Male nicht bezahlt haben, überraschend aus der Kammer entfernt werden. 
 
Zu 20.) 
Es handelt sich um Folgeänderungen zu den Änderungen der §§ 30 ff. und weitere re-
daktionelle Änderungen.  
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Zu 21.) 
Die Neufassung ist redaktioneller Natur und passt die Vorschrift dem für Architektengesell-
schaften geltenden § 8 an. 
 
Zu 22.) 
Redaktionelle Anpassung. 
 
Zu 23.) 
Redaktionelle Anpassung. 
 
Zu 24.) 
Redaktionelle Anpassung. 
 
Zu 25.) 
Die Änderung berücksichtigt die Tatsache, dass die Ingenieurkammer-Bau mittlerweile an-
stelle eines Haushaltsplans einen Wirtschaftsplan aufstellt. 
 
Zu 26.) 
Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG, siehe zu Nr. 14. 
Die übrigen Änderungen sind redaktioneller Natur.  
 
Zu 27.) 
In § 50 wurde bislang lediglich auf die Vorschrift des § 26 verwiesen, der die Tätigkeit des 
Eintragungsausschusses bei der Architektenkammer regelt. Infolge der Umsetzung der 
Richtlinie 2005/36/EG wird nunmehr in § 50 Abs. 1 eine dem § 26 Abs. 1 entsprechende Re-
gelung formuliert, ergänzt durch die Bearbeitungsfristen, die sich aus der Richtlinie 
2005/36/EG ergeben. In Absatz 2 wird im Übrigen weiterhin auf die weiteren Absätze des § 
26 verwiesen. 
 
Zu 28.) 
Mit der Ergänzung des § 52 Abs. 1 um einen neuen Satz 4 wird sichergestellt, dass bei ei-
nem berufspflichtwidrigen Verhalten eines Angehörigen des öffentlichen Dienstes, das au-
ßerhalb seiner dienstlichen Tätigkeiten erfolgt, eine berufsgerichtliche Ahndung möglich ist, 
wenn nicht wegen desselben Verhaltens ein Disziplinarverfahren durchgeführt wurde.  
Die Änderungen in Absatz 2, Sätze 1 und 3, sind redaktioneller Art. 
 
Mit dem neu in Absatz 2 eingefügten Satz 4 wird erreicht, dass Berufspflichtverletzungen 
auch dann noch verfolgt werden können, wenn das betroffene Mitglied inzwischen aus der 
Kammer ausgetreten ist. Bislang konnte sich eine Person, die gegen Berufspflichten versto-
ßen hatte, durch freiwilligen Austritt aus der Kammer einem berufsgerichtlichen Verfahren 
entziehen. Dies hatte zur Folge, dass nach Einstellung des berufsgerichtlichen Verfahrens 
ein Wiedereintritt in die Kammer ohne weiteres möglich war. Allerdings soll das Verfahren 
nicht nachträglich durchgeführt werden, wenn voraussichtlich nur ein Verweis erteilt werden 
würde. 
Zu 29.) 
 
Die Änderung in § 54 Abs. 1 beruht auf einer Anregung des Justizministeriums. Die Richter 
der Landesberufsgerichte werden zukünftig nicht mehr von der Landesregierung, sondern 
vom Justizministerium, die Vorsitzenden der Berufsgerichte künftig entweder vom Justizmi-
nisterium oder in dessen Auftrag vom Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-
Westfalen bestellt. Mit dieser Regelung wird das Verfahren deutlich vereinfacht und be-
schleunigt. 
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Zu 30.) 
Die Änderungen in Absatz 1 sind redaktioneller Art. 
Die Änderung in § 56 Abs. 3 vereinfacht das Verfahren, wenn ein Beisitzer eines Berufsge-
richts sein Amt aufgeben muss, weil er Mitglied in einem Organ der jeweiligen Kammer ge-
worden ist. In Zukunft soll sein Amt in diesem Fall ohne vorheriges Verfahren erlöschen. 
Dies ist vertretbar, weil ohnehin ein zwingender gesetzlicher Ausschlussgrund besteht, wenn 
ein Beisitzer des Berufsgerichts einem Kammerorgan angehört.  
 
Zu 31.) 
Die Ergänzung in § 58 Abs. 3 gibt den Kammern die Möglichkeit, den Antrag auf Eröffnung 
eines berufsgerichtlichen Verfahrens auch noch dann zurückzunehmen, wenn das betreffen-
de Mitglied bereits aus der Kammer ausgetreten ist. Diese Ergänzung dient der sinnvollen 
Verkürzung bzw. Beschleunigung berufsgerichtlicher Verfahren.  
 
Zu 32.) 
Redaktionelle Anpassung. 
 
Zu 33.) 
Redaktionelle Anpassung. 
 
Zu 34.) 
Redaktionelle Anpassung. 
 
Zu 35.) 
Redaktionelle Anpassung. 
 
Zu 36.) 
Die Änderung in Buchstabe a) des § 101 vollzieht die zwischenzeitliche Novellierung des 
Versicherungsvertragsgesetzes nach, die Änderung in Buchstabe b) berücksichtigt, dass 
zwischenzeitlich die dort zitierten Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften durch ande-
re ersetzt wurden; außerdem wurde auf das Zitieren einer bestimmten Richtlinie verzichtet. 
 
Zu 37.) 
Redaktionelle Anpassung. 
 
 


